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* Dieses Gesetz dient auch der Umsetzung der Richtlinie 2002/14/EG des Europdischen
Parlaments und des Rates vom 11. Marz 2002 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens
fur die Unterrichtung und Anhoérung der Arbeitnehmer in der Europaischen Gemeinschaft
(ABI. EG Nr. L 80 S. 29).

§§ 121 und 122 (friiher §§ 111 und 112) entfallen; Anderungsvorschriften. - Entfallen

§ 1Ma angefligt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 30.11.2004 (GV. NRW. S.752), in Kraft ge-
treten am 1. Januar 2005; aufgehoben durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007
(GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007.

Siebter Abschnitt (§§ 112 bis 119) eingefiigt durch Art. VIl des Gesetzes zur Anderung hoch-
schulrechtlicher Bestimmungen v. 21.7.1981 (GV. NW. S. 408); in Kraft getreten am 31. Juli
1981; aufgehoben durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in
Kraft getreten am 17. Oktober 2007.

Entfallen

§ 72 a eingefligt durch Gesetz v. 27.9.1994 (GV. NW. S. 846); in Kraft getreten am 22. Ok-
tober 1994; aufgehoben durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S.
394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007.

Entfallen

Sechster Abschnitt (§§ 110 und 111) eingefligt durch § 139 WissHG v. 20.11.1979 (GV. NW. S.
926); in Kraft getreten am 1. Januar 1980; umbenannt durch Artikel 6 des Gesetzes vom
30.11.2004 (GV. NRW. S.752), in Kraft getreten am 1. Januar 2005; umbenannt in "Flnfter
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Abschnitt" (§ 104 und § 105) durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW.
S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007.

Entfallen

Entfallen

§ 89 gestrichen durch Art. 2 d. Gesetzes v. 17.12.2003 (GV. NRW. S. 814); in Kraft getreten
am 1. Januar 2004.

§§ 85, 85a und 86 aufgehoben durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.3.2007 (GV. NRW. S.
140), in Kraft getreten am 1. Juli 2007.

§_40 Abs. 1 gedndert durch Gesetz v. 27.9.1994 (GV. NW. S. 846); in Kraft getreten am 22.
Oktober 1994.

Flnfter Abschnitt (Forstverwaltung, §§ 107-109) gestrichen durch Art. VIl des Gesetzes vom
1.3.2005 (GV. NRW. S. 69); in Kraft getreten am 8. Marz 2005.

§ 127 (friiher 119) Abs. 1 Satz 2 gegenstandslos; Aufhebungsvorschriften. - Entfallen

o

FuBnoten

Inhaltstiibersicht, § 5 und § 80 zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezem-
ber 2015 (GV. NRW. S. 812), in Kraft getreten am 1. Juli 2016.
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Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

§1

FuBnoten zu § 1

§1,8§16,8§17, § 25, § 46, § 47 und § 64 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Bei den Dienststellen des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbande und der sonstigen
der Aufsicht des Landes unterstehenden Kdrperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentli-
chen Rechts werden Personalvertretungen gebildet.

(2) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind, soweit nicht im Zehnten Kapitel etwas anderes
bestimmt ist, die Behdrden, Einrichtungen und Betriebe des Landes sowie die Kunsthochschulen
des Landes, die Schulen und die Gerichte; bei den Gemeinden, den Gemeindeverbanden und
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den sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Kdérperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des offentlichen Rechts bilden die Verwaltungen, die Eigenbetriebe und die Schulen ge-
meinsam eine Dienststelle.

(3) Nebenstellen oder Teile einer Dienststelle kbnnen von der obersten Dienstbehodrde zu selb-
standigen Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes erklart werden, sofern der Nebenstelle oder

dem Teil einer Dienststelle eine selbstandige Regelungskompetenz im personellen und sachli-

chen Bereich zusteht.

§2

FuBnoten zu § 2

§ 2 Abs. 3 geandert durch Gesetz v. 18.12.1984 (GV. NW. 1985); in Kraft getreten am 22. Ja-
nuar 1985.

(1) Dienststelle und Personalvertretung arbeiten zur Erflillung der dienstlichen Aufgaben und zum
Wohle der Beschaftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifvertrage vertrauensvoll zusammen,;
hierbei wirken sie mit den in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgeberverei-
nigungen zusammen.

(2) Dienststelle und Personalvertretung haben alles zu unterlassen, was geeignet ist, die Arbeit
und den Frieden der Dienststelle zu beeintrachtigen. Insbesondere dirfen Dienststelle und Per-
sonalvertretung keine MaBnahmen des Arbeitskampfes gegeneinander durchfiihren. Arbeits-
kampfe tariffahiger Parteien werden hierdurch nicht berihrt.

(3) AuBenstehende Stellen diirfen erst angerufen werden, wenn eine Einigung in der Dienststelle
nicht erzielt worden ist. Dies gilt nicht fir Gewerkschaften, Berufsverbande und Arbeitgeberver-
bande.

§3

FuBnotenzu § 3

§ 3; 815,819, § 22 § 44 geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW.
S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Die Dienststelle und die Personalvertretung in der Dienststelle haben jede parteipolitische Be-
tatigung zu unterlassen; die Behandlung von Tarif-, Besoldungs- und Sozialangelegenheiten
wird hierdurch nicht berlhrt.

(2) Beschaftigte, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, werden dadurch in der Betati-
gung fur ihre Gewerkschaft in der Dienststelle nicht beschrankt.
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(3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber, insbesondere die
Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder, werden durch dieses Gesetz nicht berlhrt.

(4) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und Befugnisse der in der
Dienststelle vertretenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten nach Unterrichtung der Dienst-
stelle Zugang zu der Dienststelle zu gewahren, soweit dem nicht unumgangliche Notwendigkei-
ten des Dienstablaufs, zwingende Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von Dienstgeheimnis-
sen entgegenstehen.

§4

Durch Tarifvertrag oder Dienstvereinbarung kann das Personalvertretungsrecht nicht abwei-
chend von diesem Gesetz geregelt werden.

§5

FuBnotenzu § 5

Inhaltstibersicht, § 5 und § 80 zuletzt geadndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezem-
ber 2015 (GV. NRW. S. 812), in Kraft getreten am 1. Juli 2016.

(1) Beschaftigte im Sinne dieses Gesetzes sind die Beamtinnen und Beamten und Arbeithehme-
rinnen und Arbeithehmer und arbeithehmerahnlichen Personen im Sinne des § 12 a Tarifvertrags-
gesetz der in § 1 bezeichneten Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts
einschlieBlich der Personen, die sich in der Berufsausbildung befinden. Beschaftigte im Sinne
dieses Gesetzes sind auch diejenigen, die in der Dienststelle weisungsgebunden tatig sind oder
der Dienstaufsicht unterliegen, unabhangig davon, ob ein Arbeits- oder Dienstverhaltnis zur
Dienststelle besteht. Richterinnen und Richter sind nicht Beschaftigte im Sinne dieses Gesetzes.

(2) Wer Beamtin oder Beamter ist, bestimmen die Beamtengesetze. Als Beamtin oder Beamter
gelten auch Beschaftigte in einem 6ffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhaltnis.

(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Beschéaftigte, die nach
dem fiir die Dienststelle maBgebenden Tarifvertrag oder nach der fiir die Dienststelle geltenden
Dienstordnung oder nach ihrem Arbeitsvertrag Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sind oder
als Ubertarifliche Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschaftigt werden einschlieBlich der zu
ihrer Berufsausbildung Beschaftigten.

(4) Als Beschaftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht

a) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Lehrbeauftragte mit einem Lehrumfang unter vier
Lehrveranstaltungsstunden, studentische Hilfskrafte, nach § 78 Hochschulgesetz nicht Gber-
nommene Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Fachhochschullehrerinnen und Fach-
hochschullehrer und entsprechende Beschaftigte an Hochschulen, Hochschuldozentinnen und
Hochschuldozenten, wissenschaftliche und kilinstlerische Assistentinnen und Assistenten,
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Oberassistentinnen und Oberassistenten, Oberingenieurinnen und Oberingenieure und entspre-
chende Beschaftigte an Hochschulen,

b) Professorinnen und Professoren an der Sozialakademie,
c) Staatsanwaltinnen und Staatsanwalte,

d) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte,

e) Rechtspraktikantinnen und Rechtspraktikanten,

f) Personen, die Gberwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewdhnung, sittlichen Besserung oder
Erziehung beschaftigt werden,

g) Personen, die nur voriibergehend ausschlieBlich zur Behebung eines durch héhere Gewalt
bedingten Notstandes beschaftigt werden.

(5) Bei gemeinsamen Dienststellen des Landes und anderer Kérperschaften gelten die im Lan-
desdienst Beschaftigten als zur Dienststelle des Landes und die im Dienst der Kérperschaft Be-
schaftigten als zur Dienststelle der Korperschaft gehorig.

§6

FuBnotenzu § 6

4 N
§§ 6 und 7 gestrichen mit Wirkung vom 22. Januar 1985 durch Gesetz v. 18.12.1984 (GV.

NW. 1985 S. 29); neu eingefligt durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV.

NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; § 6 neu gefasst und § 7 geéndﬁ

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16.

Juli 2011.

o 4

Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bilden je eine Gruppe.

§7

FuBnotenzu § 7

4 N
§§ 6 und 7 gestrichen mit Wirkung vom 22. Januar 1985 durch Gesetz v. 18.12.1984 (GV.

NW. 1985 S. 29); neu eingefligt durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV.
NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; § 6 neu gefasst und § 7 geandert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16.
Juli 2011.
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(1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Gesetz wahrnehmen, dirfen darin
nicht behindert werden und wegen ihrer Tatigkeit nicht benachteiligt oder beglinstigt werden;
dies gilt auch fur ihre berufliche Entwicklung.

(2) Beabsichtigt der Arbeitgeber, eine oder einen in einem Berufsausbildungsverhaltnis nach
dem Berufsbildungsgesetz, dem Krankenpflegegesetz oder dem Hebammengesetz stehende
Beschaftigte oder stehenden Beschaftigten (Auszubildende oder Auszubildenden), die oder der
Mitglied einer Personalvertretung oder einer Jugend- und Auszubildendenvertretung ist, nach
erfolgreicher Beendigung des Berufsausbildungsverhaltnisses nicht in ein Arbeitsverhaltnis auf
unbestimmte Zeit zu Gbernehmen, so hat er dies drei Monate vor Beendigung des Berufsausbil-
dungsverhaltnisses der oder dem Auszubildenden schriftlich mitzuteilen.

(3) Verlangt eine oder ein in Absatz 2 genannte Auszubildende oder genannter Auszubildender
innerhalb der letzten drei Monate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhaltnisses schriftlich
vom Arbeitgeber ihre oder seine Weiterbeschaftigung, so gilt zwischen der oder dem Auszubil-
denden und dem Arbeitgeber im Anschluss an das erfolgreiche Berufsausbildungsverhaltnis ein
Arbeitsverhaltnis auf unbestimmte Zeit als begriindet.

(4) Die Absatze 2 und 3 gelten auch, wenn das Berufsausbildungsverhaltnis vor Ablauf eines
Jahres nach Beendigung der Amtszeit der Personalvertretung oder der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung erfolgreich endet.

(5) Der Arbeitgeber kann spatestens bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Beendigung des Be-
rufsausbildungsverhaltnisses beim Verwaltungsgericht beantragen,

a) festzustellen, dass ein Arbeitsverhaltnis nach den Absatzen 3 oder 4 nicht begriindet wird,
oder

b) das bereits nach den Absatzen 3 oder 4 begriindete Arbeitsverhaltnis aufzuldsen,

wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Arbeitgeber unter Berlicksichtigung aller Um-
stande die Weiterbeschaftigung nicht zugemutet werden kann. In dem Verfahren vor dem Ver-
waltungsgericht ist die Personalvertretung, bei einem Mitglied der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung auch diese beteiligt.

(6) Die Absatze 3 bis 5 sind unabhangig davon anzuwenden, ob der Arbeitgeber seiner Mittei-
lungspflicht nach Absatz 2 nachgekommen ist.

§8

FuBnoten zu § 8

§ 8 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in
Kraft getreten am 16. Juli 2011.
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(1) FUr die Dienststelle handelt ihre Leiterin oder ihr Leiter. Sie oder er kann sich durch ihre oder
seine standige Vertretung oder durch die Leiterin oder den Leiter der flir Personalangelegenhei-
ten zustandigen Abteilung sowie in Gemeinden und Gemeindeverbanden durch die Leiterin oder
den Leiter des flir Personalangelegenheiten zustandigen Dezernats oder Amts vertreten lassen,
soweit diese oder dieser entscheidungsbefugt ist. Das Gleiche gilt fir sonstige Beauftragte, so-
fern die Personalvertretung sich mit dieser Beauftragung einverstanden erklart.

(2) Im Bereich der Sozialversicherung handelt bei den der Aufsicht des Landes unterstehenden
Korperschaften und Anstalten des 6ffentlichen Rechts fiir die Dienststelle der Vorstand, soweit
er die Entscheidungsbefugnis nicht auf die Geschaftsfihrung Ubertragen hat. Er kann sich durch
eines oder mehrere seiner Mitglieder vertreten lassen.

(3) Fur Hochschulen mit Ausnahme der Fachhochschulen fiir den 6ffentlichen Dienst handelt
vorbehaltlich des § 105 die Vizeprasidentin oder der Vizeprasident fur den Bereich Wirtschafts-
und Personalverwaltung oder die Kanzlerin oder der Kanzler, fur die Universitatsklinik die Kauf-
mannische Direktorin oder der Kaufmannische Direktor.

(4) Abweichend von den Absatzen 1 bis 3 ist bei verfahrenseinleitenden MaBnahmen und bei an-
deren schriftlichen AuBerungen der Dienststelle gegeniiber der Personalvertretung unabhéngig
von dem jeweiligen Stand des Verfahrens auch eine Vertretung entsprechend der geschaftsord-
nungsmaig allgemein oder im Einzelfall erteilten Zeichnungsbefugnis zulassig. Die Dienststelle
hat der Personalvertretung die Zeichnungsbefugten namentlich zu benennen.

§9

FuBnotenzu § 9

§ 9 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in
Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Gesetz wahrnehmen oder wahrge-
nommen haben, sind verpflichtet, (iber die ihnen dabei bekanntgewordenen Angelegenheiten
und Tatsachen zu schweigen.

(2) Die Schweigepflicht besteht nicht flir Angelegenheiten oder Tatsachen, die offenkundig sind
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedurfen. Sie gilt ferner nicht gegeniiber den
von MaBnahmen gemaB § 72 Abs. 1 unmittelbar erfaBten Beschaftigten. Abgesehen von den Fal-
len des § 65 Abs. 3 gilt die Schweigepflicht nicht im Verhaltnis der Mitglieder der Personalvertre-
tungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung zu den Mitgliedern dieser Vertretungen
und zu den Vertrauensleuten sowie fur die in § 36 genannten Personen; sie entfallt ferner in den
Verfahren nach den §§ 66 bis 69 und § 78 Absatz 2 bis 4 und 6 zwischen den dort bezeichneten
Stellen.
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(3) Bei Rechtsstreitigkeiten kann fir die Mitglieder der Personalvertretungen und der in den §§
54, 60, 85 und 86 genannten Vertretungen Aussagegenehmigung durch diese Vertretungen im
Einvernehmen mit der Dienststelle erteilt werden.

Zweites Kapitel
Personalrat

Erster Abschnitt
Wahl und Zusammensetzung

§10

FuBnoten zu § 10

§ 10 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in
Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Wahlberechtigt sind alle Beschaftigten, die am Wahltage das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Wer zu einer Dienststelle abgeordnet ist oder im Wege einer Zuweisung oder Personalgestel-
lung Dienst- oder Arbeitsleistungen erbringt, wird in ihr wahlberechtigt, sobald die Abordnung,
die Zuweisung oder die Personalgestellung langer als sechs Monate gedauert hat; im gleichen
Zeitpunkt tritt, auBer im Falle der Gestellung, der Verlust des Wahlrechts bei der bisherigen
Dienststelle ein.

(3) Wahlberechtigt sind nicht Beschaftigte, die

a) infolge Richterspruchs das Recht, in 6ffentlichen Angelegenheiten zu wahlen oder zu stim-
men, nicht besitzen,

b) voraussichtlich nur fur einen Zeitraum von hochstens sechs Monaten beschaftigt werden,
c) am Wahltag seit mehr als achtzehn Monaten unter Wegfall der Bezlige beurlaubt sind.

d) in § 8 Abs. 1 Satz 1und 2, Abs. 2 und 3 genannt sind,

e) bei Altersteilzeit im Blockmodell in die Freistellungsphase eintreten.

(4) Beschaftigte in der Berufsausbildung sind nur bei der Dienststelle wahlberechtigt, die von der
die Ausbildung leitenden Stelle als Stammdienststelle erklart wird.

(5) Beamtinnen und Beamte in der Schulaufsicht bei den Bezirksregierungen sind bei der Dienst-
stelle wahlberechtigt, der sie angehoren. Beamtinnen und Beamte in der Schulaufsicht bei den
Schulamtern sowie im Landesdienst beschaftigtes Verwaltungspersonal an Schulen sind zu dem
bei der jeweiligen Bezirksregierung gebildeten Bezirkspersonalrat der allgemeinen Verwaltung
wahlberechtigt.
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§ 1

FuBnoten zu § 1

§ 11 und § 50 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S.
348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Wahlbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltage seit sechs Monaten derselben Korper-
schaft, Anstalt oder Stiftung angehdren.

(2) Nicht wahlbar sind Beschaftigte, die

a) infolge Richterspruch die Fahigkeit, Rechte aus 6ffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besit-
zen,

b) zu selbstandigen Entscheidungen in Personalangelegenheiten der Dienststelle befugt sind so-
wie die in § 8 Abs. 1 Satz 3 genannten sonstigen Beauftragten, sofern diese nach einer Wahl die
mit der Beauftragung eingerdumten Befugnisse weiter ausiiben,

c) am Wahltag seit mehr als sechs Monaten unter Wegfall der Beziige beurlaubt sind,
d) nach der Wahl Aufgaben einer Gleichstellungsbeauftragten der Dienststelle wahrnehmen.

(3) Nicht wahlbar sind Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer der Gemeinden und der Gemeinde-
verbande, die dem in deren Verfassung vorgesehenen obersten Organ angehdren.

§12

FuBnoten zu § 12

§ 12 zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in
Kraft getreten am 16. Juli 2011.

Besteht die Korperschaft, Anstalt oder Stiftung oder in der Landesverwaltung die Dienststelle,
der die oder der Beschaftigte angehdrt, weniger als sechs Monate, so bedarf es fur die Wahlbar-
keit nicht der Voraussetzungen des § 11 Abs. 1.

§13

FuBnoten zu § 13

§ 13 geandert durch Gesetz v. 18.12.1984 (GV. NW. 1985 S. 29); in Kraft getreten am 22. Ja-
nuar 1985.
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(1) In allen Dienststellen mit in der Regel mindestens funf wahlberechtigten Beschaftigten, von
denen drei wahlbar sind, werden Personalrate gebildet.

(2) Dienststellen des Landes, bei denen die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht gegeben
sind, werden von der lbergeordneten Dienststelle im Einvernehmen mit der Stufenvertretung ei-
ner benachbarten Dienststelle zugeteilt.

(3) Der Personalrat besteht in Dienststellen mit in der Regel

5| bis 20 | wahlberechtigten Beschaftigten aus einer Person,
21| bis 50 wahlberechtigten Beschaftigten aus drei Mitgliedern,
51| bis 150 | Beschaftigten aus funf Mitgliedern,

151 | bis 300 | Beschaftigten aus sieben Mitgliedern,

301 | bis 600 | Beschaftigten aus neun Mitgliedern,

601 | bis 1000 | Beschaftigten aus elf Mitgliedern.

Die Zahl der Mitglieder erhoht sich in Dienststellen mit 1001 bis 5000 Beschaftigten um je zwei
fur je weitere angefangene 1000, mit 5001 und mehr Beschaftigten um je zwei fir je weitere an-
gefangene 2000.

(4) Die Hochstzahl der Mitglieder betragt finfundzwanzig.

§14

FuBnoten zu § 14

§ 14 zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in
Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Sind in der Dienststelle Angehorige verschiedener Gruppen beschaftigt, so muB jede Gruppe
entsprechend ihrer Starke im Personalrat vertreten sein, wenn dieser aus mindestens drei Mit-
gliedern besteht. Bei gleicher Starke der Gruppen entscheidet das Los. Macht eine Gruppe von
ihrem Recht, im Personalrat vertreten zu sein, keinen Gebrauch, so verliert sie ihren Anspruch
auf Vertretung.
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(2) Der Wahlvorstand berechnet die Verteilung der Sitze auf die Gruppen nach den Grundsatzen
der Verhaltniswahl.

(3) Eine Gruppe erhalt mindestens

bei weniger als 51 Gruppenangehdrigen ein Mitglied,

bei 51 bis 200 Gruppenangehdrigen zwei Mitglieder,

bei 201 bis 600 Gruppenangehdrigen drei Mitglieder,

bei 601 bis 1000 Gruppenangehdrigen vier Mitglieder,

bei 1001 bis 3000 Gruppenangehdrigen funf Mitglieder,
bei 3001 und mehr Gruppenangehdrigen sechs Mitglieder.

(4) Eine Gruppe, der in der Regel nicht mehr als fiinf Beschaftigte angehoéren, erhalt nur dann ei-
ne Vertretung, wenn sie mindestens ein Zwanzigstel der Beschaftigten der Dienststelle umfaft.
Erhalt sie keine Vertretung und findet Gruppenwahl statt, so kann sich jede oder jeder Angehori-
ge dieser Gruppe durch Erklarung gegeniber dem Wahlvorstand einer Gruppe anschlieBen.

(5) Der Personalrat soll sich aus Mitgliedern der verschiedenen Beschaftigungsarten zusammen-
setzen.

(6) Frauen und Manner sollen ihrem zahlenmaBigen Anteil in der Dienststelle entsprechend ver-
treten sein.

§15

FuBnoten zu § 15

§ 3; 815,819, § 22 § 44 geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW.
S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Die Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf die Gruppen kann abweichend von § 14 ge-
ordnet werden, wenn jede Gruppe dies vor der Neuwahl in getrennter geheimer Abstimmung be-
schlieBt.

(2) Fur jede Gruppe kénnen auch Angehorige anderer Gruppen vorgeschlagen werden. Die Ge-
wahlten sind Mitglieder derjenigen Gruppe, flr die sie vorgeschlagen worden sind.

§ 16

FuBnoten zu § 16
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§1,8§16,8§17, § 25, § 46, § 47 und § 64 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Der Personalrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl gewahlt.

(2) Besteht der Personalrat aus mehr als einer Person, wahlt jede Gruppe ihre Mitglieder (§ 14) je
in getrennten Wahlgangen, es sei denn, daB die wahlberechtigten Angehdrigen jeder Gruppe vor
der Neuwahl in getrennten geheimen Abstimmungen die gemeinsame Wahl beschlieBen. Der Be-
schluB bedarf der Mehrheit der Stimmen aller wahlberechtigten Beschaftigten jeder Gruppe.

(3) Die Wahl wird nach den Grundsatzen der Verhaltniswahl durchgefiihrt. Wird nur ein Wahlvor-
schlag eingereicht, so findet Personenwahl statt. In Dienststellen, deren Personalrat aus einer
Person besteht, wird dieser mit einfacher Stimmenmehrheit gewahlt. Das gleiche gilt flr Grup-
pen, denen nur ein Mitglied im Personalrat zusteht.

(4) Zur Wahl des Personalrats konnen die wahlberechtigten Beschaftigten und die in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaften Wahlvorschlage machen. Die nach § 11 Abs. 2 nicht wahlba-
ren Beschéaftigten dirfen keine Wahlvorschldge machen oder unterzeichnen. Die oder der Be-
schaftigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen.

(5) Bei einer Wahl in getrennten Wahlgangen muB jeder Wahlvorschlag der Beschaftigten von
mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Gruppenangehdrigen, jedoch von mindes-
tens drei wahlberechtigten Gruppenangehdrigen, unterzeichnet sein; in jedem Fall genlgt die
Unterzeichnung durch 100 wahlberechtigte Gruppenangehdrige.

(6) Bei gemeinsamer Wahl muB jeder Wahlvorschlag der Beschaftigten von mindestens einem

Zwanzigstel der wahlberechtigten Beschaftigten, jedoch von mindestens drei wahlberechtigten
Beschaftigten, unterzeichnet sein; in jedem Fall genligt die Unterzeichnung durch 100 wahlbe-

rechtigte Beschaftigte. Werden bei gemeinsamer Wahl fir eine Gruppe gruppenfremde Bewer-
berinnen und Bewerber vorgeschlagen, muB der Wahlvorschlag von mindestens einem Zwan-

zigstel der wahlberechtigten Angehérigen dieser Gruppe unterzeichnet sein.

(7) Jeder Wahlvorschlag einer Gewerkschaft muB von einer von ihr beauftragten Person unter-
zeichnet sein.

(8) Die oder der Beschaftigte darf nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden.

§17

FuBnoten zu § 17

§1,8§16,§17, § 25, § 46, § 47 und § 64 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.
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(1) Spatestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit bestellt der Personalrat drei wahlberechtigte
Beschaftigte als Wahlvorstand und eine oder einen von ihnen als vorsitzende Person. Sind in der
Dienststelle Angehdrige verschiedener Gruppen beschaftigt, so soll jede Gruppe im Wahlvor-
stand vertreten sein. Hat die Dienststelle weibliche und mannliche Beschaftigte, sollen dem
Wahlvorstand Frauen und Manner angehdren. Fur jedes Mitglied des Wahlvorstandes kann ein
Ersatzmitglied benannt werden.

(2) Besteht zwei Monate vor Ablauf der Amtszeit des Personalrats kein Wahlvorstand, so beruft
die Dienststelle auf Antrag von mindestens drei wahlberechtigten Beschaftigten oder einer in der
Dienststelle vertretenen Gewerkschaft eine Personalversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes
ein. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die Personalversammlung wahlt eine Person als
Versammlungsleitung.

§18

FuBnoten zu § 18

§§ 18, 24 zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348),
in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

Besteht in einer Dienststelle, die die Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 erflillt, kein Personalrat, so
beruft die Dienststelle auf Antrag von mindestens drei wahlberechtigten Beschaftigten oder einer
in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft eine Personalversammlung zur Wahl des Wahlvor-
standes ein. § 17 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.

§19

FuBnoten zu § 19

§ 3; 815,819, § 22 § 44 geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW.
S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

Findet eine Personalversammlung (§ 17 Abs. 2, § 18) nicht statt oder wahlt die Personalversamm-
lung keinen Wahlvorstand, so bestellt ihn die Dienststelle auf Antrag von mindestens drei wahl-
berechtigten Beschaftigten oder einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft.

§ 20

FuBnoten zu § 20

§ 20 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in
Kraft getreten am 16. Juli 2011.
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(1) Der Wahlvorstand hat die Wahl fristgerecht vorzubereiten; sie soll spatestens zwei Wochen
vor Ablauf der Amtszeit des Personalrats stattfinden. Kommt der Wahlvorstand dieser Verpflich-
tung nicht nach, so beruft die Dienststelle auf Antrag von mindestens drei wahlberechtigten Be-
schaftigten oder einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft eine Personalversammiung
zur Wahl eines neuen Wahlvorstands ein. § 17 Abs. 2 Satz 3 und § 19 gelten entsprechend.

(2) Der Wahlvorstand hat seine Sitzungen den in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften
bekanntzugeben. Je eine von ihnen beauftragte Person ist berechtigt, mit beratender Stimme
teilzunehmen.

(3)Unverzlglich nach AbschluB der Wahl zahlt der Wahlvorstand offentlich die Stimmen, stellt
das Ergebnis in einer Niederschrift fest und gibt es den Beschaftigten der Dienststelle durch
Aushang bekannt. Der Dienststelle und den in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften ist
eine Abschrift der Niederschrift zu Ubersenden.

§ 21

FuBnoten zu § 21

§ 21 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in
Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Niemand darf die Wahl des Personalrats behindern oder in einer gegen die guten Sitten ver-
stoBenden Weise beeinflussen. Insbesondere darf keine wahlberechtigte Person in der Aus-
Ubung des aktiven und passiven Wahlrechts beschrankt werden. § 43 qilt flr Mitglieder des
Wahlvorstands und fiir Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber entsprechend.

(2) Die Kosten der Wahl tragt die Dienststelle. Notwendige Versaumnis von Arbeitszeit infolge
der Ausiibung des Wahlrechts, der Teilnahme an den in § 17 Abs. 2 und in den §§ 18 und 20 Abs.
1 genannten Personalversammlungen oder der Betatigung im Wahlvorstand hat keine Minderung
der Bezlige oder des Arbeitsentgelts zur Folge. Fir die Mitglieder des Wahlvorstands gelten § 40
Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie § 42 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 5 entsprechend.

§ 22

FuBnoten zu § 22

§ 3; 815,819, § 22 § 44 geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW.
S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Mindestens drei wahlberechtigte Beschaftigte, jede in der Dienststelle vertretene Gewerk-
schaft oder die Dienststelle kdnnen innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage der Bekanntga-
be des Wahlergebnisses die Wahl beim Verwaltungsgericht anfechten, wenn gegen wesentliche
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Vorschriften Gber das Wahlrecht, die Wahlbarkeit oder das Wahlverfahren verstoBen worden
und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, daB durch den VerstoB das Wahlergebnis
nicht gedndert oder beeinfluBt werden konnte.

(2) Wird die Wahl des Personalrats oder einer Gruppe mit Erfolg angefochten, so setzt die oder
der Vorsitzende der Fachkammer des Verwaltungsgerichts einen Wahlvorstand ein. Wird die
Wahl einer Gruppe mit Erfolg angefochten, so ist der Wahlvorstand aus Angehdrigen dieser
Gruppe zu bilden. Der Wahlvorstand hat unverziiglich eine neue Wahl einzuleiten. Bis zur Neu-
wahl nimmt er die dem Personalrat oder der Gruppe nach diesem Gesetz zustehenden Befugnis-
se und Pflichten wahr.

(3) Im Falle des Absatzes 2 Satz 1 bleiben die vom Personalrat oder von der Gruppe bis zum Ein-
tritt der Rechtskraft des die Ungultigkeit oder Nichtigkeit feststellenden Urteils gefaBten Be-
schliisse rechtswirksam.

Zweiter Abschnitt
Amtszeit

§ 23

FuBnoten zu § 23

§ 23 zuletzt geandert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b),
in Kraft getreten am 15. April 2020.

(1) Die regelmaBige Amtszeit des Personalrats beginnt und endet mit der jeweiligen Wahlperiode.
Sie betragt vier Jahre. Fur die Personalvertretungen, die fiur die bis zum 30.06.2020 laufende
Wahlperiode gewahlt wurden, wird die Amtszeit Uber den 30.06.2020 hinaus verlangert bis zur
Wahl einer neuen Personalvertretung, langstens bis zum 30.06.2021. § 23 Absatz 2 Satz 1 findet
flr diese Personalrate Anwendung.

(2) Wird ein Personalrat wahrend einer Wahlperiode gewahlt, so beginnt seine Amtszeit mit dem
Tage der Wahl. Sie endet mit Ablauf der laufenden Wahlperiode, wenn bis dahin mehr als ein
Jahr verstrichen ist, sonst mit Ablauf der folgenden Wahlperiode. Entsprechendes gilt fiir die
Gruppe, wenn die Mitglieder einer Gruppe wahrend einer Wahlperiode neu gewahlt werden.

(3) Nach Ablauf der Amtszeit des bisherigen Personalrats fiihrt dieser die Geschafte weiter, bis
der neue Personalrat zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten ist.

§24

FuBnoten zu § 24
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§§ 18, 24 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348),
in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Der Personalrat ist neu zu wahlen, wenn

a) mit Ablauf von vierundzwanzig Monaten nach dem Tage der Wahl die Zahl der regelmaBig Be-
schaftigten um die Halfte, mindestens aber um 50 gestiegen oder gesunken istoder

b) die Gesamtzahl der Mitglieder des Personalrats auch nach Eintreten samtlicher Ersatzmitglie-
der um mehr als ein Viertel der vorgeschriebenen Zahl gesunken ist oder

c) der Personalrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder seinen Ricktritt beschlossen hat oder
d) die Wahl des Personalrats mit Erfolg angefochten worden ist oder
e) der Personalrat durch gerichtliche Entscheidung aufgeldst worden ist.

Satz 1 Buchstabe b gilt nicht, wenn es sich bei den dort bezeichneten Mitgliedern des Personal-
rats ausschlieBlich um Mitglieder einer Gruppe handelt.

(2) In den Fallen des Absatzes 1 Buchstabe a bis ¢ fuhrt der Personalrat die Geschafte weiter, bis
der neue Personalrat zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten ist.

(3) Die Mitglieder einer Gruppe sind neu zu wahlen, wenn die Gesamtzahl der Mitglieder dieser
Gruppe auch nach Eintreten samtlicher Ersatzmitglieder um mehr als ein Viertel der vorgeschrie-
benen Zahl gesunken ist. Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 25

FuBnoten zu § 25

§1,8§16,§17, § 25, § 46, § 47 und § 64 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Auf Antrag eines Viertels der wahlberechtigten Beschaftigten oder einer in der Dienststelle
vertretenen Gewerkschaft kann das Verwaltungsgericht den AusschluB eines Mitglieds aus dem
Personalrat oder die Auflésung des Personalrats wegen grober Vernachlassigung seiner gesetz-
lichen Befugnisse oder wegen grober Verletzung seiner Pflichten nach diesem Gesetz beschlie-
Ben. Der Personalrat kann aus den gleichen Grinden den AusschluB eines Mitglieds beantragen.
Die Dienststelle kann den Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Personalrat oder die Auflésung
des Personalrats wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten beantragen.

(2) Ist der Personalrat aufgeldst, so gilt § 22 Abs. 2 entsprechend.
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§ 26

FuBnoten zu § 26

§ 26, § 72 und § 81 zuletzt geandert durch Gesetz vom 26. Februar 2019 (GV. NRW. S. 134),
in Kraft getreten am 13. Marz 2019.

(1) Die Mitgliedschaft im Personalrat erlischt durch

a) Ablauf der Amtszeit,

b) erfolgreiche Anfechtung der Wahl,

c) Niederlegung des Amtes,

d) Beendigung des Dienstverhaltnisses,

e) Ausscheiden aus der Dienststelle,

f) Verlust der Wahlbarkeit, auBer, die Abwesenheit beruht auf Elternzeit,
g) gerichtliche Entscheidung nach § 25 Abs. 1,

h) Feststellung nach Ablauf der in § 22 Abs. 1 bezeichneten Frist, daB die oder der Gewahlte
nicht wahlbar war.

(2) Die Mitgliedschaft im Personalrat erlischt ferner, wenn eine Beurlaubung ohne Besoldung
oder Arbeitsentgelt wahrend der Amtszeit des Personalrats langer als sechs Monate andauert,
auBer in den Fallen von Elternzeit.

(3) Die Mitgliedschaft im Personalrat wird durch einen Wechsel der Gruppenzugehdrigkeit eines
Mitglieds nicht berihrt; dieses bleibt Mitglied der Gruppe, fir die es gewahlt wurde.

§ 27

FuBnoten zu § 27

§ 27 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in
Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Die Mitgliedschaft einer Beamtin oder eines Beamten im Personalrat ruht, solange ihr oder ihm
die Fuhrung der Dienstgeschafte verboten oder sie oder er wegen eines gegen sie oder ihn
schwebenden Disziplinarverfahrens vorlaufig des Dienstes enthoben ist.
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(2) In den Fallen des § 26 Abs. 1 Buchstaben d und e ruht die Mitgliedschaft im Personalrat bis
zur Rechtskraft der Entscheidung.

§ 28

FuBnoten zu § 28

§ 28 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in
Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Personalrat aus, so tritt ein Ersatzmitglied ein. Ist ein Mitglied
zeitweilig verhindert oder ruht seine Mitgliedschaft, so tritt ein Ersatzmitglied flr die Zeit der Ver-
hinderung oder des Ruhens ein.

(2) Die Ersatzmitglieder werden der Reihe nach aus den nicht gewahlten Beschaftigten derjeni-
gen Vorschlagslisten enthommen, denen die zu ersetzenden Mitglieder angehdren. Ist das zu er-
setzende Mitglied mit einfacher Stimmenmehrheit gewabhlt, so tritt die oder der nicht gewahlte
Beschaftigte mit der nachsthéheren Stimmenzahl als Ersatzmitglied ein.

(3) § 26 Abs. 3 gilt entsprechend bei einem Wechsel der Gruppenzugehdrigkeit vor dem Eintritt
des Ersatzmitglieds in den Personalrat.

(4) Im Falle des § 24 Abs. 1 Satz 1 Buchstaben d und e treten Ersatzmitglieder nicht ein.

Dritter Abschnitt
Geschaftsflihrung

§ 29

FuBnoten zu § 29

§ 29 zuletzt geandert (neu gefasst) durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW.
S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Der Personalrat wahlt aus seiner Mitte die vorsitzende Person und Stellvertreterinnen oder
Stellvertreter. Die Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt der Personalrat. Sofern im Personal-
rat Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten sind, darf die
erste Stellvertreterin oder der erste Stellvertreter nicht derselben Gruppe angehdéren wie die vor-
sitzende Person.

(2) Die vorsitzende Person fiihrt die laufenden Geschéafte und vertritt den Personalrat im Rahmen
der von diesem gefassten Beschlisse.
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§ 30

FuBnoten zu § 30

§ 30, § 34, § 35 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S.
348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Spatestens eine Woche nach dem Wahltag hat der Wahlvorstand die Mitglieder des Personal-
rats zur Vornahme der vorgeschriebenen Wahlen einzuberufen und die Sitzung zu leiten.

(2) Die weiteren Sitzungen beraumt die vorsitzende Person des Personalrats an. Sie setzt die Ta-
gesordnung fest und leitet die Verhandlung. Die vorsitzende Person hat die Mitglieder des Per-
sonalrats und die in § 36 genannten Personen zu den Sitzungen rechtzeitig unter Mitteilung der
Tagesordnung zu laden.

(3) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Personalrats, der Mehrheit der Mitglieder einer
Gruppe, der Dienststelle, in Angelegenheiten, die besonders schwerbehinderte Beschaftigte be-
treffen, der Schwerbehindertenvertretung oder in Angelegenheiten, die besonders Beschaftigte
im Sinne von § 55 Abs. 1 betreffen, der Mehrheit der Mitglieder der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung, hat die vorsitzende Person eine Sitzung anzuberaumen und den Gegenstand,
dessen Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen.

(4) Die Dienststelle nimmt an den Sitzungen teil, die auf ihren Antrag anberaumt sind oder zu de-
nen sie ausdrucklich eingeladen ist. Sie kann ein Mitglied der Arbeitgebervereinigung, der die
Dienststelle angehdrt, hinzuziehen.

§ 31

FuBnoten zu § 31

§§ 31, 33 und 37 zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Mai 2023 (GV.
NRW. S. 316), in Kraft getreten am 14. Juni 2023.

(1) Die Sitzungen des Personalrats finden in der Regel wahrend der Arbeitszeit statt. Der Perso-
nalrat hat bei der Anberaumung seiner Sitzungen die dienstlichen Erfordernisse zu bericksichti-
gen. Die Dienststelle ist vom Zeitpunkt der Sitzung rechtzeitig zu verstandigen.

(2) Die Sitzungen des Personalrats sind nicht 6ffentlich. Der Personalrat kann die Teilnahme des
ihm nach § 40 Abs. 3 zur Verfligung gestellten Blropersonals sowie sachkundiger Personen ge-
statten.

(3) Die Sitzungen des Personalrats finden in der Regel als Prasenzsitzung in Anwesenheit seiner
Mitglieder vor Ort statt. Die Sitzung kann vollstandig oder unter Zuschaltung einzelner Personal-
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ratsmitglieder oder Teilnahmeberechtigter mittels Video- oder Telefonkonferenz durchgefihrt
werden, wenn

1. vorhandene Einrichtungen genutzt werden, die durch die Dienststelle zur dienstlichen Nutzung
freigegeben sind,

2. nicht mindestens ein Viertel der Mitglieder des Personalrats oder die Mehrheit der Mitglieder
einer Gruppe binnen einer von der vorsitzenden Person zu bestimmenden Frist gegenlber der
vorsitzenden Person widerspricht und

3. der Personalrat geeignete organisatorische MaBnahmen trifft, um sicherzustellen, dass Dritte
vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen kdnnen.

Eine Aufzeichnung ist unzulassig. § 37 Absatz 1 Satz 3 findet mit der MaBgabe Anwendung, dass
die vorsitzende Person vor Beginn der Beratung die zugeschalteten Personalratsmitglieder fest-
stellt und in die Anwesenheitsliste eintragt.

§ 32

FuBnoten zu § 32

§ 32 geandert durch Gesetz v. 18.12.1984 (GV. NW. 1985 S. 29); in Kraft getreten am 22. Ja-
nuar 1985.

(1) Auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder oder der Mehrheit einer Gruppe des Personalrats
konnen Beauftragte einer im Personalrat vertretenen Gewerkschaft an den Sitzungen beratend
teilnehmen.

(2) Der Personalrat kann beschlieBen, daBB beauftragte Mitglieder der Stufenvertretungen, diebei
Ubergeordneten Dienststellen bestehen, sowie des Gesamtpersonalrats berechtigt sind, mit be-
ratender Stimme an seinen Sitzungen teilzunehmen.

§33

FuBnoten zu § 33

§§ 31, 33 und 37 zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Mai 2023 (GV.
NRW. S. 316), in Kraft getreten am 14. Juni 2023.

(1) Die Beschliisse des Personalrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden
Mitglieder gefaB3t. Stimmenthaltungen bleiben bei der Ermittlung der Mehrheit auBer Betracht. Bei
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.
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(2) Der Personalrat ist nur beschluBfahig, wenn mindestens die Halfte seiner Mitglieder anwe-
send ist; Stellvertretung durch Ersatzmitglieder ist zulassig.

(3) Personalratsmitglieder, die mittels Video- oder Telefonkonferenz an Sitzungen teilnehmen,
gelten als anwesend im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und des Absatzes 2.

§ 34

FuBnoten zu § 34

§ 30, § 34, § 35 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S.
348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Uber die gemeinsamen Angelegenheiten der Gruppen wird vom Personalrat gemeinsam bera-
ten und beschlossen. Die in § 72 Absatz 2 bezeichneten Angelegenheiten gelten auch dann als
gemeinsame Angelegenheiten, wenn sie nur einzelne Beschaftigte betreffen.

(2) Uber Angelegenheiten, die lediglich die Angehdrigen einer Gruppe betreffen, wird nach ge-
meinsamer Beratung vom Personalrat beschlossen, sofern die Mehrheit der Mitglieder der be-
treffenden Gruppe nicht widerspricht; bei Widerspruch beschlieBen nur die Mitglieder der Grup-
pe. Satz 1 gilt entsprechend flir Angelegenheiten, die lediglich die Angehoérigen von zwei Grup-
pen betreffen.

§35

FuBnoten zu § 35

§ 30, § 34, § 35 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S.
348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Erachtet die Mehrheit der Mitglieder einer Gruppe oder der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung einen BeschluB des Personalrats als eine erhebliche Beeintrachtigung wichtiger Interes-
sen der durch sie vertretenen Beschaftigten, so ist auf ihren Antrag der BeschluB auf die Dauer
einer Woche vom Zeitpunkt der BeschluBfassung an auszusetzen. In dieser Frist soll, gegebe-
nenfalls mit Hilfe der unter den Mitgliedern des Personalrats oder der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung vertretenen Gewerkschaften, eine Verstandigung versucht werden.

(2) Die Antragsteller kénnen verlangen, daB an der nach Ablauf der Aussetzungsfrist stattfinden-
den Sitzung des Personalrats, in der Uber die Angelegenheit neu zu beschlieBen ist, eine beauf-
tragte Person der von ihnen benannten und unter den Mitgliedern des Personalrats vertretenen
Gewerkschaft mit beratender Stimme teilnimmt. Wird der erste BeschluB bestatigt, so kann der
Antrag auf Aussetzung nicht wiederholt werden.
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(3) Die Absatze 1und 2 gelten entsprechend, wenn die Schwerbehindertenvertretung einen Be-
schluB des Personalrats als eine erhebliche Beeintrachtigung wichtiger Interessen der schwer-
behinderten Beschaftigten erachtet.

§ 36

FuBnoten zu § 36

§ 36 zuletzt geandert durch Gesetz v. 27.9.1994 (GV. NW. S. 846); in Kraft getreten am 22.
Oktober 1994.

(1) Ein Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung, das von dieser benannt wird, und
die Schwerbehindertenvertretung kdnnen an allen Sitzungen des Personalrats beratend teilneh-
men; auf BeschluB des Personalrats kénnen weitere Mitglieder teilnehmen. Der Vertrauensmann
der Zivildienstleistenden kann an Sitzungen beratend teilnehmen, wenn Angelegenheiten behan-
delt werden, die auch die Dienstleistenden betreffen.

(2) Die gesamte Jugend- und Auszubildendenvertretung kann an Sitzungen des Personalrats, in
denen Angelegenheiten behandelt werden, die besonders Beschaftigte im Sinne von § 55 Abs. 1
betreffen, teilnehmen und bei Beschllissen mitstimmen.

§ 37

FuBnoten zu § 37

§§ 31, 33 und 37 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Mai 2023 (GV.
NRW. S. 316), in Kraft getreten am 14. Juni 2023.

(1) Uber jede Verhandlung des Personalrats ist eine Niederschrift aufzunehmen, die mindestens
den Wortlaut der Beschllisse und die Stimmenmehrheit, mit der sie gefaBt sind, enthalt. Die Nie-
derschrift ist von der vorsitzenden Person und einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen und
dem Personalrat in der nachsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Der Niederschrift ist eine
Anwesenheitsliste beizufligen, in die sich jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eigenhandig
einzutragen hat.

(2) Hat die Dienststelle an der Sitzung teilgenommen, so ist ihr der entsprechende Teil der Nie-
derschrift in Abschrift zuzuleiten. Das gleiche gilt fir Beauftragte von Gewerkschaften, die an
der Sitzung teilgenommen haben. Einwendungen gegen die Niederschrift sind unverziiglich
schriftlich zu erheben und der Niederschrift beizufligen.
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§ 38

Sonstige Bestimmungen uber die Geschaftsfuhrung kénnen in einer Geschaftsordnung getroffen
werden, die der Personalrat mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder beschlief3t.

§ 39

FuBnoten zu § 39

§§ 39, 40, 42, 43 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW.
S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Der Personalrat kann Sprechstunden wahrend der Arbeitszeit einrichten. Die Zeit und den Ort
bestimmt er im Benehmen mit der Dienststelle.

(2) Versdaumnis von Arbeitszeit, die zur Inanspruchnahme des Personalrats erforderlich ist, hat
keine Minderung der Beziige oder des Arbeitsentgelts zur Folge.

§40

FuBnoten zu § 40

§§ 39, 40, 42, 43 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW.
S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Die durch die Tatigkeit des Personalrats entstehenden Kosten tragt die Dienststelle. Reisen,
die zur Erflillung von Aufgaben des Personalrats notwendig sind, sind der Dienststelle rechtzeitig
vorher anzuzeigen. Mitglieder des Personalrats erhalten bei solchen Reisen Reisekostenvergu-
tungen nach dem Landesreisekostengesetz. Bei Fahrten zu der Stelle, bei der der Personalrat
gebildet worden ist, und bei Fahrten zu regelmaBigen Sitzungen bei einer anderen Stelle und
taglicher Rickkehr zum Wohnort finden die Bestimmungen des Trennungsentschadigungsrechts
keine Anwendung. Dienststelle und Personalrat kdnnen sich im Rahmen eines Budgets Uber die
voraussichtlich anfallenden notwendigen Kosten verstandigen; der Personalrat entscheidet im
Rahmen des Budgets eigenverantwortlich.

(2) Zur Deckung der dem Personalrat als Aufwand entstehenden Kosten sind ihm Haushaltsmittel
zur Verfligung zu stellen. Ihre Héhe ist unter Berlicksichtigung der Zahl der in der Regel vorhan-

denen Beschaftigten zu bemessen; sie wird durch Rechtsverordnung der Landesregierung fest-

gesetzt. Uber die Verwendung der Mittel beschlieBt der Personalrat. Er hat sie auf Verlangen ge-
genuber der fur die Rechnungsprifung zustandigen Stelle nachzuweisen.
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(3) Fur die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschaftsfihrung hat die Dienststelle
im erforderlichen Umfang Raume, den Geschaftsbedarf und Biropersonal zur Verfligung zu stel-
len.

(4) Der Personalrat ist im Rahmen seiner Aufgaben nach diesem Gesetz berechtigt, die Beschaf-
tigten Gber Angelegenheiten, die sie unmittelbar betreffen, schriftlich oder elektronisch zu unter-
richten. Inm sind in allen Dienststellen geeignete Platze fur Bekanntmachungen zur Verfugung zu
stellen und die Moglichkeit einer elektronischen Bekanntmachung zu eroffnen.

§ 41

Der Personalrat darf fiir seine Zwecke von den Beschaftigten keine Beitrdge erheben oder an-
nehmen.

Vierter Abschnitt
Rechtsstellung der Mitglieder

§42

FuBnoten zu § 42

§§ 39, 40, 42, 43 zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW.
S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Die Mitglieder des Personalrats fihren ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) Versaumnis von Arbeitszeit, die zur ordnungsgemaBen Durchflihrung der Aufgaben des Per-
sonalrats erforderlich ist, hat keine Minderung der Bezlige oder des Arbeitsentgelts zur Folge.

Werden Personalratsmitglieder durch die Erfullung ihrer Aufgaben Uber ihre individuelle Arbeits-
zeit hinaus beansprucht, so ist ihnen Dienstbefreiung in entsprechendem Umfang zu gewahren.

(3) Mitglieder des Personalrats sind durch die Dienststelle von ihrer dienstlichen Tatigkeit ganz
oder teilweise freizustellen, wenn und soweit es nhach Umfang und Art der Dienststelle zur ord-
nungsgemaien Durchflihrung ihrer Aufgaben erforderlich ist und der Personalrat die Freistellung
beschlieBt. Dabei ist zunachst die vorsitzende Person und sodann je ein Mitglied der Gruppe, der
die vorsitzende Person nicht angehort, unter Beachtung der in dieser Gruppe am starksten ver-
tretenen Liste zu beriicksichtigen. Die Ubrigen Freistellungen richten sich nach der Gruppenstar-
ke; Gewerkschaften, die zur selben Spitzenorganisation gehdren sowie freie Listen kdnnen sich
hierfir gruppenubergreifend zusammenschlieBen. Die Freistellung hat keine Minderung der Be-
soldung oder des Arbeitsentgelts zur Folge und darf nicht zur Beeintrachtigung des beruflichen
Werdegangs flhren.

(4) Von ihrer dienstlichen Tatigkeit sind nach Absatz 3 freizustellen in Dienststellen mit in der Re-
gel 100 bis 199 Beschaftigten ein Mitglied flir 12 Arbeitsstunden in der Woche. Im Einvernehmen
zwischen Personalrat und Dienststelle kann bei auBergewdhnlichem, anlassbezogenen Bedarf
vorlbergehend abgewichen werden.
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Von ihrer dienstlichen Tatigkeit sind nach Absatz 3 ganz freizustellen in Dienststellen mit in der
Regel

200 bis 500 Beschaftigten ein Mitglied,

501 bis 900 Beschaftigten zwei Mitglieder,

901 bis 1 500 Beschaftigten drei Mitglieder,
1501 bis 2 000 Beschaftigten vier Mitglieder,

2 001 bis 3 000 Beschaftigten fluinf Mitglieder,

3 001 bis 4 000 Beschaftigten sechs Mitglieder,
4 001 bis 5 000 Beschaftigten sieben Mitglieder,
5 001 bis 6 000 Beschaftigten acht Mitglieder,

6 001 bis 7 000 Beschaftigten neun Mitglieder,
7 001 bis 8 000 Beschaftigten zehn Mitglieder,
8 001 bis 9 000 Beschaftigten elf Mitglieder,

9 001 bis 10 000 Beschaftigten zwolf Mitglieder.

In Dienststellen mit mehr als 10000 Beschaftigten ist fiir je angefangene weitere 2000 Beschaf-
tigte ein weiteres Mitglied freizustellen. Von den Satzen 3 und 4 kann im Einvernehmen zwi-
schen Personalrat und Dienststelle abgewichen werden. Auf Antrag des Personalrats kdnnen
mehrere Mitglieder anteilig freigestellt werden.

(5) Die Mitglieder des Personalrats und Ersatzmitglieder, die regelmaBig zu Sitzungen des Perso-
nalrats herangezogen werden, sind unter Fortzahlung der Bezilige und Erstattung der angemes-
senen Kosten fir die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen vom Dienst freizu-
stellen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die fur die Tatigkeit im Personalrat erforderlich sind.
Dienststelle und Personalrat kdnnen sich im Rahmen eines Budgets Uber die voraussichtlich an-
fallenden notwendigen Kosten verstandigen; der Personalrat entscheidet im Rahmen des Bud-
gets eigenverantwortlich.

(6) Erleidet eine Beamtin oder ein Beamter anlasslich der Wahrnehmung von Rechten oder der
Erflllung von Pflichten nach diesem Gesetz einen Unfall, der im Sinne der beamtenrechtlichen
Unfallfirsorgevorschriften ein Dienstunfall ware, so finden diese Vorschriften entsprechende
Anwendung.

§ 43

FuBnoten zu § 43
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§§ 39, 40, 42, 43 zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW.
S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Eine Versetzung, Abordnung, Umsetzung nach § 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Zuweisung
oder Gestellung darf gegen den Willen des Mitglieds des Personalrats nur erfolgen, wenn dies
auch unter Beriicksichtigung der Mitgliedschaft im Personalrat aus wichtigen dienstlichen Griin-
den unvermeidbar ist, und der Personalrat, dem das Mitglied angehort, zustimmt. Dies gilt ent-
sprechend fur Ersatzmitglieder, solange sie gemaB § 28 Abs. 1in den Personalrat eingetreten
sind.

(2) Die auBerordentliche Kiindigung von Mitgliedern des Personalrats, die in einem Arbeitsver-
haltnis stehen, bedarf der Zustimmung des Personalrats. Verweigert der Personalrat seine Zu-
stimmung oder duBert er sich nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang des Antrags,
so kann das Verwaltungsgericht sie auf Antrag der Dienststelle ersetzen, wenn die auBerordent-
liche Kiindigung unter Berlicksichtigung aller Umstande gerechtfertigt ist. In dem Verfahren vor
dem Verwaltungsgericht ist die betroffene Arbeitnehmerin oder der betroffene Arbeithehmer Be-
teiligte oder Beteiligter.

Drittes Kapitel
Personalkommission

§ 44

FuBnoten zu § 44

§ 3;8§15, 8§19, § 22 § 44 geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW.
S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Wird in der Landesverwaltung durch Zusammenlegung von Dienststellen oder von Teilen von
Dienststellen eine neue Dienststelle gebildet, die die Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 erflllt, so
werden die Rechte des bei der neuen Dienststelle zu wahlenden Personalrats von einer Perso-
nalkommission wahrgenommen, bis der Personalrat zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten
ist. Das gilt auch fur die Umbildung von Gemeinden, Gemeindeverbanden und sonstigen Korper-
schaften, Anstalten oder Stiftungen des 6ffentlichen Rechts, wenn im Zusammenhang mit der
Umbildung keine besonderen personalvertretungsrechtlichen Vorschriften erlassen werden.

(2) Die Mitglieder der Personalkommission missen flir den Personalrat der neuen Dienststelle
wahlbar sein. § 13 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. Die Mitglieder sind von den Personalraten der
von der OrganisationsmaBnahme betroffenen Dienststellen zu bestellen; die anteilige Zahl der
Mitglieder wird entsprechend dem Verhaltnis der von der OrganisationsmaBnahmen betroffenen
wahlberechtigten Beschaftigten der bisherigen Dienststellen an der Gesamtzahl der wahlberech-
tigten Beschaftigten der neuen Dienststelle nach dem d'Hondt'schen Hochstzahlenverfahren er-
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mittelt. Sind in der neuen Dienststelle Angehdrige verschiedener Gruppen beschaftigt, so soll je-
de Gruppe entsprechend ihrer Starke vertreten sein.

(3) Fur die Geschaftsfihrung der Personalkommission und die Rechtsstellung ihrer Mitglieder
gelten die §§ 29 bis 43 entsprechend.

(4) Die Personalkommission hat spatestens zwei Monate nach Wirksamwerden der Organisati-
onsmaBnahmen einen Wahlvorstand flr die Wahl des Personalrats zu bestellen. Die §§ 17 und 19
gelten entsprechend.

(5) Wird durch eine OrganisationsmaBnahme im Sinne des Absatzes 1 eine Dienststelle betroffen,
bei der eine Stufenvertretung besteht, so werden auch die Rechte der bei der neuen Dienststelle
zu wahlenden Stufenvertretung von einer Personalkommission wahrgenommen, bis die Stufen-
vertretung zu ihrer ersten Sitzung zusammengetreten ist. Die Absatze 2 bis 4 gelten entspre-
chend.

(6) Wird eine Dienststelle geteilt, umgewandelt oder aufgeldst, so bleibt deren Personalrat im
Amt und flhrt die Geschéafte fur die ihm bislang zugeordneten Dienststellenteile weiter, die die
Voraussetzungen des § 13 Absatz 1 erflllen und nicht in eine Dienststelle eingegliedert werden,
in der ein Personalrat besteht (Ubergangsmandat). Absatz 4 gilt entsprechend. Das Ubergangs-
mandat endet, sobald ein neuer Personalrat zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten ist, spa-
testens jedoch sechs Monate nach der Teilung. Ist eine Dienststelle betroffen, in der eine Stu-
fenvertretung besteht, gelten Satz 1 bis 3 entsprechend.

Viertes Kapitel
Personalversammlung

§ 45

FuBnoten zu § 45

§ 45 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Mai 2023 (GV. NRW. S. 316), in
Kraft getreten am 14. Juni 2023.

(1) Die Personalversammlung besteht aus den Beschaftigten der Dienststelle. Sie wird von der
vorsitzenden Person des Personalrats geleitet. Sie ist nicht 6ffentlich.

(2) Kann nach den dienstlichen Verhaltnissen eine gemeinsame Versammlung aller Beschaftigten
nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen abzuhalten. Das gleiche gilt, wenn dies zur Erorte-
rung der besonderen Belange eines Teils der Beschaftigten erforderlich ist.

(3) Der Personalrat kann die Personalversammlung oder die Teilversammlung im Einvernehmen
mit der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle mittels Videokonferenz in digitaler Form oder
hybrid durchfiihren sowie in Nebenstellen oder Teile der Dienststelle Ubertragen. § 31 Absatz 3
Satz 2 Nummer 1und 3 sowie Satz 3 gilt entsprechend.
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§ 46

FuBnoten zu § 46

§1,816,817, § 25, § 46, § 47 und § 64 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Der Personalrat hat einmal in jedem Kalenderjahr in einer Personalversammlung tber seine
Tatigkeit zu berichten.

(2) Der Personalrat ist berechtigt und auf Antrag der Dienststelle oder eines Viertels der wahlbe-
rechtigten Beschaftigten verpflichtet, zusatzliche Personalversammiungen einzuberufen und den
Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen.

(3) Auf Antrag einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft muB der Personalrat vor Ablauf
von zwolIf Arbeitstagen nach Eingang des Antrags eine Personalversammlung einberufen, wenn
im vorhergegangenen Kalenderjahr keine Personalversammlung und keine Teilversammlung
durchgefuhrt worden ist.

§ 47

FuBnoten zu § 47

§1,816,817, § 25, § 46, § 47 und § 64 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

Personalversammlungen finden wahrend der Arbeitszeit statt, soweit nicht die dienstlichen Ver-
héltnisse eine andere Regelung erfordern. Die Teilnahme an der Personalversammlung hat keine
Minderung der Bezlige oder des Arbeitsentgelts zur Folge. Soweit in den Fallen des Satzes 1
Personalversammlungen aus dienstlichen Griinden auBerhalb der Arbeitszeit stattfinden mussen,
ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Dienstbefreiung in entsprechendem Umfang zu ge-
wahren. Fahrtkosten, die den Beschaftigten durch die Teilnahme an einer Personalversammiung
nach Satz 1 entstehen, sind von der Dienststelle in entsprechender Anwendung des Landesreise-
kostengesetzes zu erstatten.

§ 48

FuBnoten zu § 48

§ 48 geandert durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in
Kraft getreten am 17. Oktober 2007.
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Die Personalversammlung kann dem Personalrat Antrdge unterbreiten und zu seinen Beschlis-
sen Stellung nehmen. Sie darf alle Angelegenheiten behandeln, die die Dienststelle oder ihre Be-
schaftigten unmittelbar betreffen, insbesondere Tarif-, Besoldungs- und Sozialangelegenheiten,
Fragen der Forderung der Gleichstellung von Frauen und Mannern und der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. § 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 1 gelten fiir die Personalversammlung entsprechend.

§ 49

FuBnoten zu § 49

§ 49, § 51, § 59, § 100 und § 101 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli
2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

Die Dienststelle, Beauftragte aller in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften, eine beauf-
tragte Person der Arbeitgebervereinigung, der die Dienststelle angehort, je ein beauftragtes Mit-
glied der Stufenvertretungen oder des Gesamtpersonalrats sowie je eine beauftragte Person der
Dienststellen, bei denen die Stufenvertretungen bestehen, sind berechtigt, mit beratender Stim-
me an der Personalversammlung teilzunehmen. Der Personalrat hat die Einberufung der Perso-
nalversammlung der Dienststelle und den in Satz 1 genannten Gewerkschaften mitzuteilen. An
Versammlungen, die auf Antrag der Dienststelle einberufen sind oder zu denen sie ausdriicklich
eingeladen ist, hat sie teilzunehmen. Der Personalrat kann sachkundigen Personen die Teilnah-
me an der Personalversammlung gestatten.

Flnftes Kapitel
Stufenvertretungen

§ 50

FuBnoten zu § 50

§ 1 und § 50 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S.
348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) In der Landesverwaltung werden fir den Geschaftsbereich mehrstufiger Verwaltungen bei
den Mittelbehdrden Bezirkspersonalrate und bei den obersten Landesbehdrden Hauptpersonal-
rate gebildet.

(2) Die Mitglieder des Bezirkspersonalrats werden von den zum Geschaftsbereich der Mittelbe-
horde, die Mitglieder des Hauptpersonalrats von den zum Geschaftsbereich der obersten Lan-
desbehodrde gehdrenden Beschéaftigten gewahlt. Soweit bei Mittelbehdrden die Personalangele-
genheiten der Beschaftigten zum Geschaftsbereich verschiedener oberster Landesbehdrden ge-
horen, sind diese Beschaftigten fir den Hauptpersonalrat bei der jeweils zustandigen obersten
Landesbehdrde wahlberechtigt.
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(3) Die §§ 10 bis 12, 13 Abs. 3, 14 Abs. 1, 2, 5 und 6, §§ 15 bis 18 und 20 bis 22 gelten entspre-
chend. Die in § 10 Abs. 4 genannten Beschaftigten sind nicht wahlbar. § 11 Abs. 2 Buchstabe b
gilt nur fur die Beschaftigten der Dienststelle, bei der die Stufenvertretung zu errichten ist. Die
Stufenvertretung hat hdchstens fiinfzehn Mitglieder. Eine Personalversammlung zur Bestellung
des Bezirks- oder Hauptwahlvorstands findet nicht statt. An ihrer Stelle Ubt die Dienststelle, bei
der die Stufenvertretung zu errichten ist, die Befugnis zur Bestellung des Wahlvorstands nach §
17 Abs. 2, §§ 18 und 20 Abs. 1 aus.

(4) Werden in einer Verwaltung die Personalrate und die Stufenvertretungen gleichzeitig ge-
wahlt, so fuhren die bei den Dienststellen bestehenden Wahlvorstande die Wahlen der Stufen-
vertretungen im Auftrag des Bezirks- oder Hauptwahlvorstands durch; andernfalls bestellen auf
sein Ersuchen die Personalrate oder, wenn solche nicht bestehen, die Dienststellen die ortlichen
Wahlvorstande fiur die Wahl der Stufenvertretungen.

(5) In den Stufenvertretungen erhalt jede Gruppe mindestens ein Mitglied.

§ 51

FuBnoten zu § 51

§ 49, § 51, § 59, § 100 und § 101 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli
2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

Fir die Amtszeit und die Geschaftsfiihrung der Stufenvertretungen sowie fiir die Rechtsstellung
ihrer Mitglieder gelten §§ 23, 24 Abs. 1 Satz 1 Buchstaben b bis e und Satz 2, Abs. 2 und 3, §§ 25
bis 38, 40, 41, 42 Absatz 1 bis 3, 5 und 6 und § 43 entsprechend. § 42 Abs. 3 Satz 1 findet mit
der MaBgabe Anwendung, dass hochstens flinf Mitglieder freigestellt werden durfen. In begriin-
deten Fallen kann im Einvernehmen zwischen Dienststelle und Stufenvertretung von Satz 2 ab-
gewichen werden, um die ordnungsgemaBe Wahrnehmung der Aufgaben durch die Stufenver-
tretung zu gewabhrleisten. § 30 Abs. 1 gilt mit der MaBgabe, daB die Mitglieder der Stufenvertre-
tung spéatestens zwei Wochen nach dem Wabhltag einzuberufen sind.

Sechstes Kapitel
Gesamtpersonalrat

§ 52

FuBnoten zu § 52

§ 52 und § 103 zuletzt gedndert (beide neu gefasst) durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Ju-
li 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.
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In den Fallen des § 1 Absatz 2 Halbsatz 2 und Absatz 3 ist neben den einzelnen Personalraten ein
Gesamtpersonalrat zu errichten. Die Gesamtpersonalrate der Landschaftsverbande, des Landes-
betriebs StraBenbau NRW und des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW nehmen die Aufgaben
des Hauptpersonalrates wahr.

§53

Fir die Wahl, die Amtszeit und die Geschaftsfliihrung des Gesamtpersonalrats sowie flr die
Rechtsstellung seiner Mitglieder gelten § 50 Abs. 2 bis 5 und § 51 entsprechend.

Siebtes Kapitel
Jugend- und Auszubildendenvertretung

§ 54

FuBnoten zu § 54

§ 54 geandert durch Gesetz v. 18.12.1984 (GV. NW. 1985 S. 29); in Kraft getreten am 22.
Januar 1985.

In Dienststellen mit in der Regel mindestens funf zur Jugend- und Auszubildendenvertretung
wahlberechtigten Beschaftigten werden Jugend- und Auszubildendenvertretungen gebildet.

§ 55

FuBnoten zu § 55

§ 55 und § 57 zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S.
348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Wahlberechtigt sind alle jugendlichen Beschaftigten, die das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, sowie Auszubildende, Beamtenanwarterinnen und Beamtenanwarter und Prakti-
kantinnen und Praktikanten. § 10 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.

(2) Wahlbar sind Beschaftigte, die am Wahltag noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet haben,
sowie Auszubildende, Beamtenanwarterinnen und Beamtenanwarter und Praktikantinnen und
Praktikanten. §§ 11 und 12 gelten entsprechend.

§ 56

FuBnoten zu § 56
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§ 56 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in
Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht in Dienststellen mit in der Regel

5 bis 20 wahlberechtigten Beschaftigten
aus einer Person,

21 bis 50 wahlberechtigten Beschaftigten
aus drei Mitgliedern,

51 bis 200 wahlberechtigten Beschaftigten
aus funf Mitgliedern,

201 bis 300 wahlberechtigten Beschaftigten
aus sieben Mitgliedern,

301 bis 500 wahlberechtigten Beschaftigten
aus elf Mitgliedern,

501 bis 1000 wahlberechtigten Beschaftigten
aus dreizehn Mitgliedern,

mehr als 1000 wahlberechtigten Beschaftigten
aus funfzehn Mitgliedern.

(2) § 14 Abs. 5 und 6 gelten entsprechend.

§ 57

FuBnoten zu § 57

§ 55 und § 57 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S.
348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Der Personalrat bestimmt den Wahlvorstand und seine vorsitzende Person. Fiir die Wahl der
Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten § 16 Abs. 1, 3, 4, 6 Satz 1, Abs. 7 und 8, § 20 Abs.
2, 8§ 21 und 22 entsprechend.

(2) Die regelmaBige Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung beginnt und endet mit
der jeweiligen Wahlperiode. Sie betragt zwei Jahre. Im tbrigen gelten fir die Amtszeit der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung § 23 Abs. 2 und 3, § 24 Abs. 1 Satz 1 Buchstaben b bis e
und Abs. 2 und §§ 25, 26 Abs. Tund 2 sowie §§ 27 und 28 Abs. 1, 2 und 4 entsprechend. Die Mit-
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gliedschaft in der Jugend- und Auszubildendenvertretung erlischt nicht dadurch, daB ein Mit-
glied wahrend der Amtszeit das 27. Lebensjahr vollendet.

(3) Besteht die Jugend- und Auszubildendenvertretung aus drei oder mehr Mitgliedern, so wahlt
sie aus ihrer Mitte eine vorsitzende Person und deren Stellvertreterin oder Stellvertreter. Im Gbri-
gen gelten fiur die Geschaftsfiihrung die §§ 30 bis 33 und 37 bis 39, § 40 Abs. 1, 3und 4 und § 41
entsprechend. An den Sitzungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung kann ein vom Per-
sonalrat beauftragtes Mitglied des Personalrats teilnehmen.

§ 58

FuBnoten zu § 58

§ 58 zuletzt geandert durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394),
in Kraft getreten am 17. Oktober 2007.

Flr die Rechtsstellung der Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten § 42
Abs. 1, 2, 3 Satz1und 4, Abs. 5 und 6 und § 43 entsprechend.

§ 59

FuBnoten zu § 59

§ 49, § 51, § 59, § 100 und § 101 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli
2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat einmal in jedem Kalenderjahr eine Jugend- und
Auszubildendenversammlung durchzufuhren, die von der vorsitzenden Person der Jugend- und
Auszubildendenvertretung geleitet wird. AuBer dieser kann eine weitere Jugend- und Auszubil-
dendenversammlung wahrend der Arbeitszeit stattfinden. Die vorsitzende Person des Personal-
rats oder ein vom Personalrat beauftragtes anderes Mitglied soll an der Jugend- und Auszubil-
dendenversammlung teilnehmen. Im lbrigen sind die Vorschriften des Vierten Kapitels auf die
Jugend- und Auszubildendenversammlung entsprechend anzuwenden.

§ 60

FuBnoten zu § 60

§ 60 zuletzt geandert durch Gesetz v. 27.9.1994 (GV. NW. S. 846), in Kraft getreten am 22.
Oktober 1994.
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(1) In der Landesverwaltung werden fur den Geschaftsbereich mehrstufiger Verwaltungen, in de-
nen Stufenvertretungen bestehen, bei den Mittelbehdrden Bezirksjugend- und Auszubildenden-
vertretungen und bei den obersten Landesbehdrden Hauptjugend- und Auszubildendenvertre-
tungen gebildet. Fir sie gelten § 50 Abs. 2 und 4, §§ 55, 56, 58 und 61 entsprechend, ferner § 57
mit der MaBgabe, daB die Einrichtung von Sprechstunden entfallt. Die Jugend- und Auszubilden-
denstufenvertretung hat hdchstens funf Mitglieder.

(2) Bestehen in Fallen des § 1 Abs. 3 mehrere Jugend- und Auszubildendenvertretungen, so ist
neben diesen eine Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung zu errichten. Fur sie gilt Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 entsprechend.

§ 61

FuBnoten zu § 61

§§ 61, 65 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348),
in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben:

1. MaBnahmen, die den Beschéaftigten im Sinne von § 55 Abs. 1 dienen, insbesondere in Fragen
der Berufsbildung und der Entscheidung tiber die Ubernahme der Auszubildenden in ein Be-
schaftigungsverhaltnis, beim Personalrat zu beantragen,

2. darliber zu wachen, daB die zugunsten der Beschaftigten im Sinne von § 55 Abs. 1 geltenden
Gesetze, Verordnungen, Unfallverhitungsvorschriften, Tarifvertrage, Dienstvereinbarungen und
Verwaltungsanordnungen durchgeflihrt werden,

3. Anregungen und Beschwerden von Beschaftigten im Sinne von §55 Abs. 1, insbesondere in
Fragen der Berufsbildung, entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, beim Perso-
nalrat auf eine Erledigung hinzuwirken; die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat die be-
troffenen Beschaftigten im Sinne von § 55 Abs. 1 Uber den Stand und das Ergebnis der Verhand-
lungen zu informieren.

(2) Die Befugnisse der Jugend- und Auszubildendenvertretung gegentiber dem Personalrat be-
stimmen sich nach § 30 Abs. 3, § 35 Abs. 1und 2 und § 36. Sie beziehen sich auf die in den §§
72 bis 75 genannten beteiligungspflichtigen Angelegenheiten der Beschaftigten im Sinne von §
55 Abs. 1.

(3) Zur Durchflihrung ihrer Aufgaben ist die Jugend- und Auszubildendenvertretung durch den
Personalrat rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Die Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung kann verlangen, daB ihr der Personalrat die zur Durchfuhrung ihrer Aufgaben erforderlichen
Unterlagen zur Verflugung stellt.

(4) Der Personalrat hat die Jugend- und Auszubildendenvertretung zu den Besprechungen zwi-
schen Dienststelle und Personalrat nach § 63 beizuziehen, wenn Angelegenheiten behandelt
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werden, die besonders Beschaftigte im Sinne von § 55 Abs. 1 betreffen. Im lbrigen kann ein Mit-
glied der Jugend- und Auszubildendenvertretung, das von dieser benannt wird, an Besprechun-
gen nach § 63 beratend teilnehmen.

(5) An der Auswahl der ausbildenden Personen, soweit eigene Ausbildungsbezirke in den
Dienststellen existieren, und an der Auswahl der Ausbildungsleiterin oder des Ausbildungsleiters
nimmt ein Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung teil. Hierzu ist die Jugend- und
Auszubildendenvertretung friihzeitig und fortlaufend zu informieren.

Achtes Kapitel
Beteiligung der Personalvertretung

Erster Abschnitt
Allgemeines

§ 62

FuBnoten zu § 62

§ 62 neu gefasst durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in
Kraft getreten am 17. Oktober 2007.

Dienststelle und Personalvertretung haben dartiber zu wachen, dass alle Angehérigen der
Dienststelle nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede Benachteili-
gung von Personen aus Griinden ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Ab-
stammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalitat, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer
Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betatigung oder Einstellung
oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identitat unterbleibt.

§ 63

FuBnoten zu § 63

§ 63 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in
Kraft getreten am 16. Juli 2011.

Die Dienststelle und der Personalrat miissen mindestens einmal im Vierteljahr zu gemeinschaftli-
chen Besprechungen zusammentreten. In ihnen soll auch die Gestaltung des Dienstbetriebs be-
handelt werden, insbesondere alle Vorgange, die die Beschaftigten wesentlich berlihren. Sie ha-
ben Uber strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur Einigung zu verhandeln und Vorschlage fur
die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zu machen. Im Rahmen der Besprechungen un-
terrichtet die Dienststelle den Personalrat zweimal im Jahr Gber die Haushaltsplanung und die
wirtschaftliche Entwicklung, sofern kein Wirtschaftsausschuss nach § 65 a besteht. Die Dienst-
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stelle ist berechtigt, zu der Besprechung fur Personal- und Organisationsangelegenheiten zu-
standige Beschaftigte hinzuzuziehen.

§ 64

FuBnoten zu § 64

§1,8§16,8§17, § 25, § 46, § 47 und § 64 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

Der Personalrat hat folgende allgemeine Aufgaben:

1. MaBnahmen, die der Dienststelle, ihren Angehdrigen oder im Rahmen der Aufgabenerledigung
der Dienststelle der Forderung des Gemeinwohls dienen, zu beantragen,

2. darliber zu wachen, daB die zugunsten der Beschaftigten geltenden Gesetze, Verordnungen,
Tarifvertrage, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgefiihrt werden,

3. sich fur die Wahrung der Vereinigungsfreiheit der Beschaftigten einzusetzen,

4. auf die Verhitung von Unfall- und Gesundheitsgefahren zu achten, die fiir den Arbeitsschutz
zustandigen Stellen durch Anregung, Beratung und Auskunft zu unterstitzen und sich fur die
Durchfiihrung gesundheitsférdernder MaBnahmen und des Arbeitsschutzes einzusetzen,

5. Anregungen und Beschwerden von Beschaftigten entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt
erscheinen, durch Verhandlung mit der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken,

6. die Eingliederung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter Beschaftigter und sonstiger
schutzbeddirftiger, insbesondere alterer Personen, zu férdern,

7. MaBnahmen zur beruflichen Foérderung schwerbehinderter Beschaftigter zu beantragen,

8. an der Entwicklung der interkulturellen Offnung der Verwaltung mitzuwirken und die Einglie-
derung von Beschéftigten mit Migrationshintergrund in die Dienststelle sowie das Verstandnis
zwischen Beschaftigten unterschiedlicher Herkunft zu férdern,

9. mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Férderung der Belange der von ihr vertre-
tenen Beschéftigten eng zusammenzuarbeiten,

10. die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Mannern zu for-
dern,

11. MaBnahmen, die dem Umweltschutz in der Dienststelle dienen, anzuregen.

§ 65

FuBnoten zu § 65
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§§ 61, 65 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348),
in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Der Personalrat ist zur Durchflihnrung seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unter-
richten. Inm sind die daftr erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Vor Organisationsentscheidun-
gen der Dienststelle, die beteiligungspflichtige MaBnahmen zur Folge haben, ist der Personalrat
frihzeitig und fortlaufend zu informieren. An Arbeitsgruppen, die der Vorbereitung derartiger
Entscheidungen dienen, kann der Personalrat beratend teilnehmen.

(2) Bei Einstellungen sind ihm auf Verlangen die Unterlagen aller Bewerberinnen und Bewerber
vorzulegen. An Gesprichen, die im Rahmen geregelter oder auf Ubung beruhender Vorstel-
lungsverfahren zur Auswahl unter mehreren dienststelleninternen oder dienststellenexternen Be-
werberinnen und Bewerbern von der Dienststelle geflihrt werden, kann ein Mitglied des Perso-
nalrats teilnehmen; dies gilt nicht in den Fallen des § 72 Abs. 1 Satz 2. Ein Mitglied der Jugend-
und Auszubildendenvertretung kann zusatzlich teilnehmen, wenn zu den Gesprachen Beschaf-
tigte im Sinne des § 55 Absatz 1 eingeladen sind.

(3) Personalakten oder Sammlungen von Personaldaten dirfen nur mit Zustimmung der oder des
Beschaftigten und nur von den von ihr oder ihm bestimmten Mitgliedern des Personalrats einge-
sehen werden; dies gilt nicht fur listenmaBig aufgefihrte Personaldaten, die regelmaBig Ent-
scheidungsgrundlage in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten sind. Dienstliche Beurteilungen
sind auf Verlangen der oder des Beschaftigten dem Personalrat zur Kenntnis zu bringen. Ein Mit-
glied des Personalrats kann auf Wunsch der oder des Beschaftigten an Besprechungen mit ent-
scheidungsbefugten Personen der Dienststelle teilnehmen, soweit dabei beteiligungspflichtige
Angelegenheiten bertihrt werden. Das Gleiche gilt fur ein Mitglied der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung soweit es um beteiligungspflichtige Angelegenheiten der von ihr vertretenen Be-
schaftigten geht.

(4) Die Einhaltung des Datenschutzes obliegt dem Personalrat. Der Dienststelle sind die getroffe-
nen MaBnahmen mitzuteilen.

§65a

FuBnoten zu § 65 a

§ 65 a und § 105b eingefligt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S.
348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) In Dienststellen mit in der Regel mehr als einhundert standig Beschaftigten soll auf Antrag des
Personalrats ein Wirtschaftsausschuss gebildet werden. Der Wirtschaftsausschuss hat die Auf-
gabe, wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienststelle im Sinne des Absatzes 3 zu beraten und
den Personalrat zu unterrichten.
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(2) Die Dienststelle hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend Uber die wirt-
schaftlichen Angelegenheiten unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten - so-
weit dadurch nicht die Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse oder Dienstgeheimnisse gefahrdet
werden - sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Personalplanung darzustel-
len.

(3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 gehdren insbeson-
dere

1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Dienststelle,

2. Veranderungen der Produktplane,

3. beabsichtigte Investitionen,

4. beabsichtigte Partnerschaften mit Privaten,

5. Stellung der Dienststelle in der Gesamtdienststelle,

6. Rationalisierungsvorhaben,

7. Einfihrung neuer Arbeits- und Managementmethoden,

8. Fragen des betrieblichen Umweltschutzes,

9. Verlegung von Dienststellen oder Dienststellenteilen,

10. Neugrindung, Zusammenlegung oder Teilung der Dienststelle oder von Dienststellenteilen,
11. Kooperation mit anderen Dienststellen im Rahmen interadministrativer Zusammenarbeit,

12. sonstige Vorgange und Vorhaben, welche die Interessen der Beschaftigten der Dienststelle
wesentlich bertihren kbnnen.

(4) Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindestens drei und héchstens sieben Mitgliedern,
die der Dienststelle angehdren mussen, darunter mindestens einem Personalratsmitglied. Die
Mitglieder sollen die zur Erflllung ihrer Aufgaben erforderliche fachliche und personliche Eig-
nung besitzen. Sie werden vom Personalrat fur die Dauer seiner Amtszeit bestimmt.

(5) Der Wirtschaftsausschuss soll vierteljahrlich einmal zusammentreten. Er hat Uber jede Sit-
zung dem Personalrat unverziglich und vollstandig zu berichten.

(6) An den Sitzungen des Wirtschaftsausschusses hat die Dienststelle teilzunehmen. Sie kann
weitere sachkundige Beschaftigte hinzuziehen.

Zweiter Abschnitt
Formen und Verfahren
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§ 66

FuBnoten zu § 66

§§ 66, 67 und 69 zuletzt geandert durch Artikel 49 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV.
NRW. S. 122), in Kraft getreten am 19. Februar 2022.

(1) Soweit eine MaBnahme der Mitbestimmung des Personalrats unterliegt, kann sie nur mit sei-
ner Zustimmung getroffen werden. Eine MaBnahme im Sinne des Satzes 1 liegt bereits dann vor,
wenn durch eine Handlung eine mitbestimmungspflichtige MaBnahme vorweggenommen oder
festgelegt wird.

(2) Die Dienststelle unterrichtet den Personalrat von der beabsichtigten MaBnahme und bean-
tragt seine Zustimmung. Der Personalrat kann verlangen, dass die Dienststelle die beabsichtigte
MaBnahme begrindet; der Personalrat kann auBer in Personalangelegenheiten auch eine schrift-
liche oder elektronische Begriindung verlangen. Der Beschluss des Personalrats liber die bean-
tragte Zustimmung ist der Dienststelle innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen; in dringenden
Fallen kann die Dienststelle diese Frist auf eine Woche verkirzen. In den Fallen des § 35 verlan-
gert sich die Frist um eine Woche. Die MaBnahme gilt als gebilligt, wenn nicht der Personalrat in-
nerhalb der genannten Frist die Zustimmung unter Angabe der Griinde schriftlich verweigert.

(3) Sofern der Personalrat beabsichtigt, der MaBnahme nicht zuzustimmen, hat er dies nach Zu-
gang des Antrags innerhalb der Fristen des Absatzes 2 Satz 3 oder Satz 4 der Dienststelle mitzu-
teilen; in diesen Fallen ist die MaBnahme mit dem Ziel einer Verstandigung zwischen der Dienst-
stelle und dem Personalrat innerhalb von zwei Wochen zu erdrtern; die Frist kann im Einverneh-
men zwischen der Dienststelle und dem Personalrat verlangert werden. In dringenden Fallen
kann die Dienststelle verlangen, dass die Erdrterung innerhalb einer Frist von einer Woche
durchzuflihren ist. In den Fallen einer Erérterung beginnt die Frist des Absatzes 2 Satz 3 und 4
mit dem Tag der Erdrterung. Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend. Die Dienststelle ist berechtigt, zu
der Erorterung fur Personal- und Organisationsangelegenheiten zustandige Beschaftigte hinzu-
zuziehen. Soweit Beschwerden oder Behauptungen tatsachlicher Art vorgetragen werden, die
flr eine Beschaftigte oder einen Beschaftigten unglnstig sind oder ihr oder ihm nachteilig wer-
den kénnen, ist der oder dem Beschaftigten Gelegenheit zur AuBerung zu geben; die AuBerung
ist aktenkundig zu machen. Soweit anstelle der Dienststelle das verfassungsmaBig zustandige
oberste Organ oder ein von diesem bestimmter Ausschuss Uber eine beabsichtigte MaBnahme
zu entscheiden hat, ist der Personalrat so rechtzeitig zu unterrichten, dass seine Stellungnahme
bei der Entscheidung von dem zustandigen Organ oder Ausschuss berlicksichtigt werden kann.
Die vorsitzende Person der zustandigen Personalvertretung und ein Mitglied der betreffenden
Gruppe sind berechtigt, an den Sitzungen des verfassungsmaBig zustandigen obersten Organs
oder des von ihm bestimmten Ausschusses mit Ausnahme der Beschlussfassung teilzunehmen
und die Auffassung der Personalvertretung darzulegen, sofern personelle oder soziale Angele-
genheiten der Angehdérigen der Dienststelle behandelt werden. Termin und Tagesordnung sind
der Personalvertretung rechtzeitig bekannt zu geben.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 42/74


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2022-s122

(4) Im Rahmen seiner Aufgaben nach § 72 kann der Personalrat in allen personellen, sozialen, or-
ganisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten MaBnahmen bei der Dienst-
stelle beantragen, die die Beschaftigten der Dienststelle insgesamt, Gruppen von ihnen oder ein-
zelne Beschaftigte betreffen oder sich auf sie auswirken. Der Personalrat hat die MaBnahme
schriftlich oder elektronisch vorzuschlagen und zu begriinden. Die Entscheidung Uber seinen
Vorschlag ist dem Personalrat innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Vorschlags bei der
Dienststelle mitzuteilen. Sofern beabsichtigt ist, dem Vorschlag nicht zu entsprechen, hat die
Dienststelle dies innerhalb der Frist des Satzes 3 nach Zugang des Vorschlags dem Personalrat
mitzuteilen; in diesen Fallen gelten Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 und 3 und Satz 2 und 3 entspre-
chend. Bei einer Ablehnung des Vorschlags sind die Grinde anzugeben.

(5) Kommt eine Einigung Uber eine von der Dienststelle beabsichtigte MaBnahme nicht zustande,
so kann sie innerhalb von zwei Wochen die Angelegenheit der im Verwaltungsaufbau Uberge-
ordneten Stelle, bei der eine Stufenvertretung besteht, vorlegen. Fur das Stufenverfahren gelten
die Absatze 2 und 3 entsprechend. Kommt eine Einigung Uber eine vom Personalrat beantragte
MaBnahme nicht zustande oder trifft die Dienststelle innerhalb der in Absatz 4 Satz 3 genannten
Frist keine Entscheidung, so kann der Personalrat innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der in
Absatz 3 genannten Frist die Angelegenheit der Stufenvertretung, die bei der im Verwaltungs-
aufbau lGbergeordneten Stelle besteht, vorlegen. Fir das Stufenverfahren gilt Absatz 4 entspre-
chend. Die Dienststelle und der Personalrat unterrichten sich gegenseitig, wenn sie die Angele-
genheit der Ubergeordneten Stelle oder der bei ihr bestehenden Stufenvertretung vorlegen.

(6) Bei Antragen des Personalrats nach Absatz 4, die MaBnahmen nach § 72 Abs. 1 zum Gegen-
stand haben, entscheidet in der Landesverwaltung die oberste Landesbehérde und bei den Ge-
meinden, den Gemeindeverbanden und den sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden
Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts die Dienststelle (§ 1 Abs. 2
Halbsatz 2) endgliltig.

(7) Ergibt sich bei MaBnahmen, die von der Dienststelle beabsichtigt sind, und bei den vom Per-
sonalrat beantragten MaBnahmen, die nach § 72 Abs. 2 bis 4 seiner Mitbestimmung unterliegen,

a) in der Landesverwaltung zwischen der obersten Landesbehdrde,

b) bei den Gemeinden, den Gemeindeverbanden und den sonstigen der Aufsicht des Landes un-
terstehenden Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts zwischen der
Dienststelle (§ 1 Abs. 2 Halbsatz 2 und Abs. 3)

und der dort bestehenden zustéandigen Personalvertretung keine Einigung, so entscheidet auf
Antrag der Dienststelle (§ 1 Abs. 2 Halbsatz 2) oder der Personalvertretung die Einigungsstelle (§
67). Die Personalvertretung kann die Entscheidung der Einigungsstelle auch dann beantragen,
wenn die Dienststelle Uber einen Antrag nach Absatz 4 nicht innerhalb der in Absatz 4 Satz 3
vorgesehenen Frist entscheidet. In den Fallen des § 72 Absatz 1, 3 und 4 Satz 1 Nummer 2, 6, 11,
12, 14 bis 17, 19 bis 22 und des § 74 Absatz 1 beschlieBt die Einigungsstelle eine Empfehlung an
die in diesen Fallen endglltig entscheidende Stelle (§ 68). Wurde lber eine MaBnahme nach
Satz 1, die wegen ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwohl wesentlicher Bestandteil der Regie-
rungsgewalt sein kann, durch bindenden Beschluss der Einigungsstelle entschieden, kdnnen die
beteiligten Dienststellen innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses auf dem
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Dienstweg die nach § 68 zustandige Stelle anrufen. Den beteiligten Personalraten ist von dieser
Stelle Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; hierflir kann eine Frist gesetzt werden. Die nach
§ 68 zustandige Stelle stellt fest, ob der Beschluss der Einigungsstelle wegen der MaBnahme,
die aufgrund ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwohl wesentlicher Bestandteil der Regierungs-
gewalt ist, nur empfehlenden Charakter hat und entscheidet Gber die MaBnahme abschlieBend.
Die Entscheidung ist zu begriinden. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, verbleibt es beim
Beschluss der Einigungsstelle. Die vorsitzende Person der Einigungsstelle sowie die am Eini-
gungsverfahren beteiligten Dienststellen und Personalvertretungen sind unverzuglich Uber die
Entscheidung und deren Griinde schriftlich oder elektronisch zu informieren.

(8) Die Dienststelle kann bei MaBnahmen, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden,
bis zur endgultigen Entscheidung vorlaufige Regelungen treffen. Sie hat dem Personalrat die
vorlaufige Regelung mitzuteilen und zu begriinden und unverziglich das Verfahren nach den
Absatzen 2, 3, 5 und 7 einzuleiten oder fortzusetzen.

§ 67

FuBnoten zu § 67

§§ 66, 67 und 69 zuletzt geandert durch Artikel 49 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV.
NRW. S. 122), in Kraft getreten am 19. Februar 2022.

(1) Bei jeder obersten Dienstbehorde wird flir die Dauer der Wahlperiode der Personalvertretung
eine Einigungsstelle gebildet. Sie besteht aus einer unparteiischen vorsitzenden Person, ihrer
Stellvertreterin oder ihrem Stellvertreter und Beisitzerinnen und Beisitzern. Auf die vorsitzende
Person und deren Stellvertreterin oder Stellvertreter haben sich die oberste Dienstbehdrde und
die bei ihr bestehende Personalvertretung innerhalb von zwei Monaten nach Beginn der Wahlpe-
riode zu einigen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet auf Antrag der obersten
Dienstbehorde oder der Personalvertretung die Prasidentin oder der Prasident des Oberverwal-
tungsgerichts. Die Beisitzerinnen und Beisitzer werden flr das jeweilige Einigungsstellenverfah-
ren benannt; sie missen Beschaftigte im Geltungsbereich eines Personalvertretungsgesetzes
sein.

(2) Die Mitglieder der Einigungsstelle sind unabhangig und lben ihre Tatigkeit als Ehrenamt in ei-
gener Verantwortung aus. Fur sie gilt § 40 Abs. 1 Satze 1 bis 4 und Abs. 3 und, soweit sie Be-
schaftigte im Geltungsbereich dieses Gesetzes sind, § 42 Abs. 2 entsprechend. Der vorsitzen-
den Person kann eine Entschadigung fur Zeitaufwand gewahrt werden. Die Mitglieder scheiden
aus der Einigungsstelle auBer durch Zeitablauf (Absatz 1 Satz 1) oder Niederlegung des Amtes
nur unter den in § 50 Abs. 1 Nr. 1und 2 des Landesdisziplinargesetzes bezeichneten Vorausset-
zungen aus, die Beisitzerinnen und Beisitzer ferner bei Beendigung des Dienst- oder Arbeitsver-
haltnisses im Geltungsbereich eines Personalvertretungsgesetzes.

(3) Die Einigungsstelle wird tatig in der Besetzung mit der vorsitzenden Person oder, falls sie
verhindert ist, der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter und sechs Beisitzerinnen und Beisit-
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zern, die auf Vorschlag der obersten Dienstbehdrde und der Personalvertretung je zur Halfte be-
nannt werden.

(4) Die Sitzungen der Einigungsstelle sind nicht 6ffentlich. Den Beteiligten ist die Anwesenheit
nur bei der Verhandlung zu gestatten; sachverstandigen Personen kann die Teilnahme gestattet
werden. Den Beteiligten ist Gelegenheit zur miindlichen AuBerung zu geben, die mit ihrem Ein-
verstandnis auch schriftlich oder elektronisch erfolgen kann.

(5) Die Einigungsstelle entscheidet durch BeschluB liber die Antrage der Beteiligten, sie kann
den Antragen auch teilweise entsprechen. Die Einigungsstelle soll binnen zwei Monaten nach der
Erklarung einer oder eines Beteiligten, die Entscheidung der Einigungsstelle herbeifliihren zu wol-
len, entscheiden. Der BeschluB muB sich im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften, insbe-
sondere des Haushaltsgesetzes, halten. Der BeschluB3 wird mit Stimmenmehrheit gefaft.

(6) Der BeschluB der Einigungsstelle ist zu begriinden und den Beteiligten zuzustellen. Er bindet
diese, soweit er eine Entscheidung im Sinne des Absatzes 5 enthalt; § 66 Abs. 7 Satz 4 bleibt un-
berlihrt. Eine Bindung besteht nicht in den Fallen des § 66 Abs. 7 Satz 3.

(7) FUr die Geschaftsfiihrung der Einigungsstelle gilt § 40 Abs. 1 Satze 1 bis 4 und Abs. 3 ent-
sprechend.

(8) Besteht bei einer obersten Dienstbehdrde ein Hauptpersonalrat oder ein Gesamtpersonalrat,
so nimmt dieser die Befugnisse der Personalvertretung nach Absatz 1 Satz 3 und 4 und Absatz 3
wahr.

(9) In den Fallen des § 84, des § 89 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, § 94 Absatz 1 Nummer 3 und des
§ 94 b Absatz 1ist die Einigung nach Absatz 1 Satz 3 zwischen der obersten Dienstbehdrde und
allen Hauptpersonalraten des Geschaftsbereichs herbeizufihren. Bei der Verhandlung von An-
gelegenheiten aus dem Zustandigkeitsbereich der Hauptpersonalrate nach § 84, § 89 Absatz 1
Satz 2 Nummer 2, § 94 Absatz 1 Nummer 3 und § 94 b Absatz 1 liben diese Hauptpersonalrate
das Vorschlagsrecht nach Absatz 3 aus.

§ 68

FuBnoten zu § 68

§ 68, § 69, § 70 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S.
348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

In den in § 66 Abs. 7 Satz 3 bezeichneten Fallen entscheidet
1. bei Beschaftigten des Landes die Landesregierung,

2. bei Beschéaftigten der Gemeinden, der Gemeindeverbande und der sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden Kérperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts deren
verfassungsmaBig zustandiges oberstes Organ oder der von ihm bestimmte AusschuB
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endglltig. Bei MaBnahmen im Bereich der Verwaltung des Landtags tritt an die Stelle der Lan-
desregierung die Prasidentin oder der Prasident des Landtags im Benehmen mit dem Prasidium,
im Geschaftsbereich des Landesrechnungshofs die Prasidentin oder der Prasident des Landes-
rechnungshofs und im Bereich des Landesbeauftragten fiir Datenschutz und Informationsfreiheit
die oder der Landesbeauftragte flir Datenschutz und Informationsfreiheit.

§ 69

FuBnoten zu § 69

§§ 66, 67 und 69 zuletzt geandert durch Artikel 49 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV.
NRW. S. 122), in Kraft getreten am 19. Februar 2022.

(1) Soweit der Personalrat an Entscheidungen mitwirkt, ist die beabsichtigte MaBnahme vor der
Durchfihrung mit dem Ziel einer Verstandigung rechtzeitig und eingehend mit ihm zu erértern. §
66 Absatz 3 Satz 7 bis 9 gilt entsprechend.

(2) AuBert sich der Personalrat nicht innerhalb von zwei Wochen oder hilt er bei Erdrterung sei-
ne Einwendungen oder Vorschlage nicht aufrecht, so gilt die beabsichtigte MaBnahme als gebil-
ligt. Erhebt der Personalrat Einwendungen, so hat er der Dienststelle die Grinde mitzuteilen. § 66
Absatz 3 Satz 6 gilt entsprechend. Entspricht die Dienststelle den Einwendungen des Personal-
rats nicht oder nicht in vollem Umfang, so teilt sie dem Personalrat ihre Entscheidung unter An-
gabe der Griinde schriftlich oder elektronisch mit.

(3) Der Personalrat einer nachgeordneten Behérde kann innerhalb von zwei Wochen nach Zu-
gang der Mitteilung (Absatz 2 Satz 4) die Entscheidung der im Verwaltungsaufbau libergeordne-
ten Stelle, bei der eine Stufenvertretung besteht, beantragen. Diese entscheidet nach Verhand-
lung mit der bei ihr bestehenden Stufenvertretung. Eine Abschrift des Antrags leitet der Perso-
nalrat seiner Dienststelle zu.

(4) Ist ein Antrag nach Absatz 3 Satz 1 gestellt, so ist eine beabsichtigte MaBnahme bis zur Ent-
scheidung der angerufenen Stelle auszusetzen.

(5) § 66 Abs. 8 gilt entsprechend.

(6) In den Fallen des Absatzes 2 Satz 4 kann der Personalrat einer Gemeinde, eines Gemeinde-
verbandes oder einer sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Korperschaft, Anstalt
oder Stiftung des 6ffentlichen Rechts die Entscheidung des verfassungsmaBig zustandigen
obersten Organs oder des von ihm bestimmten Ausschusses beantragen. Die Absatze 3 bis 5
gelten entsprechend.

§70

FuBnoten zu § 70
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§ 68, § 69, § 70 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S.
348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Dienstvereinbarungen sind zulassig, soweit nicht gesetzliche oder tarifliche Regelungen ent-
gegenstehen. Sie sind unzuldssig, soweit sie Arbeitsentgelte oder sonstige Arbeitsbedingungen
betreffen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder Ublicherweise geregelt werden; dies gilt
nicht, wenn ein Tarifvertrag erganzend Dienstvereinbarungen zulast.

(2) Dienstvereinbarungen, die flr einen groBeren Bereich gelten, gehen den Dienstvereinbarun-
gen fir einen kleineren Bereich vor.

(3) Dienstvereinbarungen bediirfen der Schriftform, sie sind von beiden Seiten zu unterzeichnen
und von der Dienststelle in geeigneter Weise bekanntzumachen.

(4) Dienstvereinbarungen kénnen, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit einer Frist von drei
Monaten gekilindigt werden. Nach Kindigung oder Ablauf einer Dienstvereinbarung gelten ihre
Regelungen in Angelegenheiten, in denen der Spruch der Einigungsstelle die Einigung zwischen
Dienststelle und Personalrat ersetzen kann, weiter, bis sie durch eine neue Dienstvereinbarung
ersetzt wird. Die Nachwirkung kann ausgeschlossen werden.

§ 71

FuBnoten zu § 71

§ 71 zuletzt geandert (neu gefasst) durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW.
S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Entscheidungen, an denen der Personalrat beteiligt war, flihrt die Dienststelle durch, es sei
denn, dass im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist.

(2) Wird eine MaBnahme, der der Personalrat zugestimmt hat, von der Dienststelle nicht unver-
zuglich durchgefihrt, so hat diese den Personalrat unter Angabe von Griinden zu unterrichten.

Dritter Abschnitt
Beteiligungspflichtige Angelegenheiten

§72

FuBnoten zu § 72
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§ 26, § 72 und § 81 zuletzt geandert durch Gesetz vom 26. Februar 2019 (GV. NRW. S. 134),
in Kraft getreten am 13. Marz 2019.

(1) Der Personalrat hat mitzubestimmen in Personalangelegenheiten bei

1. Einstellung, Nebenabreden zum Arbeitsvertrag, erneuter Zuweisung eines Arbeitsplatzes ge-
maB Arbeitsplatzsicherungsvorschriften sowie nach Beendigung eines Urlaubs ohne Dienstbe-
zlige nach § 64 und § 70 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber.
S. 642) in der jeweils geltenden Fassung und nach Beendigung einer Teilzeitbeschaftigung im
Blockmodell nach § 65 des Landesbeamtengesetzes oder den entsprechenden Regelungen fir
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und nach einer Rickkehr aus der Elternzeit ohne gleich-
zeitige Teilzeit oder aus der Pflegezeit nach § 67 des Landesbeamtengesetzes, Verlangerung
der Probezeit, Befristung von Arbeitsvertragen,

2. Beférderung, Zulassung zum Aufstieg, Ubertragung eines anderen Amtes mit niedrigerem
Endgrundgehalt,

3. Laufbahnwechsel,

4. Eingruppierung, Héhergruppierung, Herabgruppierung, Ubertragung einer héher oder niedri-
ger zu bewertenden Tatigkeit, Stufenzuordnung und Verkiirzung und Verlangerung der Stufen-
laufzeit gemaB Entgeltgrundsatzen, Bestimmung der Fallgruppen innerhalb einer Entgeltgruppe,
wesentliche Anderung von Arbeitsvertriagen,

5. Versetzung zu einer anderen Dienststelle, Umsetzung innerhalb der Dienststelle fir eine Dau-
er von mehr als drei Monaten, Umsetzung innerhalb der Dienststelle, die mit einem Wechsel des
Dienstortes verbunden ist, wobei das Einzugsgebiet im Sinne des Umzugskostenrechts zum
Dienstort gehort,

6. Abordnung, Zuweisung von Beamtinnen und Beamten geman § 20 des Beamtenstatusgeset-
zes, Zuweisung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gemag tarifrechtlicher Vorschriften,
far eine Dauer von mehr als drei Monaten und ihrer Aufhebung,

7. Kurzung der Anwarterbezlige oder der Unterhaltsbeihilfe,

8. Entlassung von Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit, auf Probe oder Widerruf oder Ent-
lassung aus einem &ffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhaltnis, wenn die Entlassung nicht
selbst beantragt wurde,

9. vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand, Feststellung der begrenzten Dienstfahigkeit und der
Polizeidienstunfahigkeit, wenn die MaBnahme nicht selbst beantragt wurde,

10. Weiterbeschaftigung von Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern Uber die Altersgrenze hinaus,

11. Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschranken,
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12. Versagung, Untersagung oder Widerruf der Genehmigung einer Nebentatigkeit,

13. Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschaftigung, Freistellung oder Urlaub geman §§ 63 bis
67, § 70 und § 74 des Landesbeamtengesetzes sowie Ablehnung einer entsprechenden Arbeits-
vertragsanderung bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern,

14. Ablehnung eines Antrags auf Einrichtung eines Arbeitsplatzes auBerhalb der Dienststelle.

Satz 1 gilt fur die in § 8 Absatz 1 bis 3 und § 11 Absatz 2 Buchstabe b bezeichneten Beschaftigten
und flr Dozentinnen und Dozenten geman § 20 Fachhochschulgesetz 6ffentlicher Dienst nur,
wenn sie es beantragen; er gilt nicht

1. fur die in § 37 des Landesbeamtengesetzes bezeichneten Beamtinnen und Beamten,

2. fir Beamtenstellen von der Besoldungsgruppe B 3 an aufwarts sowie flr Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, die ein der Besoldungsgruppe B 3 an aufwarts vergleichbares Entgelt erhal-
ten,

3. fir Uberwiegend und unmittelbar kiinstlerisch tatige Beschaftigte an Theatern, die unter den
Geltungsbereich des Normalvertrages (NV) Bihne fallen,

4. fir kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte,

5. fur Leiterinnen und Leiter von offentlichen Betrieben in den Gemeinden, den Gemeindever-
banden und den sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Korperschaften, Anstalten
und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts.

Satz 1 Nr. 5 gilt nicht fir Beschaftigte in der Berufsausbildung.
(2) Der Personalrat hat mitzubestimmen in sozialen Angelegenheiten bei

1. Gewahrung und Versagung von Unterstitzungen, Vorschissen, Darlehen und entsprechenden
Zuwendungen,

2. Zuweisung und Kiindigung von Wohnungen, Uber die die Beschaftigungsdienststelle verfligt,
und Ausubung eines Vorschlagsrechts sowie der allgemeinen Festsetzung der Nutzungsbedin-
gungen,

3. Zuweisung von Dienst- und Pachtland und Auslibung eines Vorschlagsrechts sowie Festset-
zung der Nutzungsbedingungen,

4. Errichtung, Verwaltung und Auflésung von Sozialeinrichtungen ohne Riicksicht auf ihre
Rechtsform,

5. Aufstellung von Sozialplanen einschlieBlich Planen fir Umschulungen zum Ausgleich von Har-
tefallen sowie Milderung wirtschaftlicher Nachteile infolge von RationalisierungsmaBnahmen.

(3) Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, mitzube-

stimmen in Rationalisierungs-, Technologie- und Organisationsangelegenheiten bei
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1. Einfiihrung, Anwendung, wesentlicher Anderung oder wesentlicher Erweiterung von automati-
sierter Verarbeitung personenbezogener Daten der Beschaftigten auBerhalb von Besoldungs-,
Gehalts-, Lohn-, Versorgungs- und Beihilfeleistungen sowie Jubildumszuwendungen,

2. Einfihrung, Anwendung und Erweiterung technischer Einrichtungen, es sei denn, dass deren
Eignung zur Uberwachung des Verhaltens oder der Leistung der Beschaftigten ausgeschlossen
ist,

3. Einfiihrung grundlegend neuer, wesentlicher Anderung und wesentlicher Ausweitung von Ar-
beitsmethoden,

4. MaBnahmen, die die Hebung der Arbeitsleistung oder Erleichterungen des Arbeitsablaufs zur
Folge haben sowie MaBnahmen der Anderung der Arbeitsorganisation,

5. Einfiihrung, wesentlicher Anderung oder wesentlicher Ausweitung betrieblicher Informations-
und Kommunikationsnetze,

6. Einrichtung von Arbeitsplatzen auBerhalb der Dienststelle.

(4) Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, mitzube-
stimmen Uber

1. Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit und der Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf
die einzelnen Wochentage, Einfihrung, Ausgestaltung und Aufhebung der gleitenden Arbeits-
zeit,

2. Anordnung von Uberstunden oder Mehrarbeit, soweit sie vorauszusehen oder nicht durch Er-
fordernisse des Betriebsablaufs oder der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung bedingt sind, so-
wie allgemeine Regelung des Ausgleichs von Mehrarbeit,

3. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Dienstbeziige und Arbeitsentgelte,

4. Aufstellung des Urlaubsplans, Festsetzung der zeitlichen Lage des Erholungsurlaubs fir ein-
zelne Beschaftigte, wenn zwischen der Dienststelle und der oder dem beteiligten Beschaftigten
kein Einverstandnis erzielt wird,

5. Fragen der Gestaltung des Entgelts innerhalb der Dienststelle, insbesondere die Aufstellung
von Entgeltgrundsatzen, die Einfiuhrung und Anwendung von neuen Entgeltmethoden und deren
Anderung sowie die Festsetzung der Akkord- und Prémiensatze und vergleichbarer leistungsbe-
zogener Entgelte, einschlieBlich der Geldfaktoren, sowie entsprechende Regelungen fiir Beam-
tinnen und Beamte,

6. Bestellung und Abberufung von Vertrauens- und Betriebsarztinnen und Vertrauens- und Be-
triebsarzten sowie Sicherheitsfachkraften und Bestellung der oder des Datenschutzbeauftrag-
ten,

7. MaBnahmen zur Verhitung von Dienst- und Arbeitsunfallen und sonstigen Gesundheitsscha-
digungen einschlieBlich MaBnahmen vorbereitender und praventiver Art,
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8. Grundsatze Uber die Pramierung von anerkannten Vorschlagen im Rahmen des behdérdlichen
und betrieblichen Vorschlagswesens,

9. Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des Verhaltens der Beschaftigten,
10. Gestaltung der Arbeitsplatze,

11. Geltendmachung von Ersatzanspriichen gegen eine oder einen Beschaftigten,
12. MaBnahmen nach § 1 Abs. 3,

13. Grundsatze Uber die Durchfiihrung der Berufsausbildung der Beschaftigten,

14. Richtlinien fir die personelle Auswahl bei Einstellungen, bei Versetzungen, bei Héhergruppie-
rungen und bei Kiindigungen,

15. Beurteilungsrichtlinien,

16. allgemeine Fragen der Fortbildung der Beschaftigten, Auswahl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer an Fortbildungsveranstaltungen,

17. Inhalt von Personalfragebogen,

18. MaBnahmen, die der Durchsetzung der tatsachlichen Gleichberechtigung von Frauen und
Mannern, insbesondere bei der Einstellung, Beschaftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und
dem beruflichen Aufstieg dienen,

19. Grundsatze der Arbeitsplatz- und Dienstpostenbewertung in der Dienststelle,
20. Abschluss von Arbeitnehmeriiberlassungs- oder Gestellungsvertragen,

21. Aufstellung von Grundsatzen zu Arbeitszeitmodellen und erstmalige Einfliihrung grundlegend
neuer Formen der Arbeitsorganisation,

22. Ubertragung von Arbeiten der Dienststelle, die iiblicherweise von ihren Beschaftigten vorge-
nommen werden, auf Dauer an Privatpersonen oder auf Dritte in jeglicher Rechtsform (Privatisie-
rung).

In den Fallen des Satzes 1 Nr. 11 bestimmt der Personalrat nur auf Antrag der oder des Beschaf-
tigten mit; diese oder dieser ist von der beabsichtigten MaBnahme rechtzeitig vorher in Kenntnis
Zu setzen. Satz 1 Nr. 17 gilt nicht fir den Inhalt von Personalfragebogen, die der Finanzkontrolle
durch den Landesrechnungshof dienen.

(5) Der Personalrat hat in den Fallen der Absatze 3 und 4 auch mitzubestimmen, wenn eine MaB-
nahme probeweise oder befristet durchgefiihrt werden soll.

§73

FuBnoten zu § 73
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§ 73, § 75 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348),
in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

Der Personalrat wirkt, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, mit bei

1. Verwaltungsanordnungen einer Dienststelle flr die innerdienstlichen, sozialen oder personli-
chen Angelegenheiten der Beschéaftigten ihres Geschaftsbereichs,

2. Stellenausschreibungen, soweit die PersonalmaBnahme der Mitbestimmung unterliegen kann,

3. Errichtung, Auflésung, Einschrankung, Verlegung oder Zusammenlegung von Dienststellen
oder wesentlichen Teilen von ihnen,

4. behordlichen oder betrieblichen Grundsatzen der Personalplanung,

5. Auftragen zur Uberpriifung der Organisation oder Wirtschaftlichkeit einer Dienststelle durch
Dritte,

6. Erhebung der Disziplinarklage gegen eine Beamtin oder einen Beamten, wenn sie oder er die
Beteiligung des Personalrats beantragt. Die Beamtin oder der Beamte ist von der MaBnahme
rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen.

7. MaBnahmen zur Beschaftigungsforderung,
8. grundlegenden Anderungen von Arbeitsabldufen bei Wirtschaftsbetrieben.

§74

FuBnoten zu § 74

§ 74 zuletzt geandert (neu gefasst) durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW.
S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Der Personalrat bestimmt mit bei ordentlichen Kiindigungen durch den Arbeitgeber. § 72 Ab-
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Der Personalrat ist vor Abmahnungen, bei Kiindigungen in der Probezeit, bei auBerordentli-
chen Kiindigungen, bei Aufhebungs- oder Beendigungsvertragen und bei Mitteilungen an Aus-
zubildende dartber, dass deren Einstellung nach beendeter Ausbildung nicht beabsichtigt ist,
anzuhoren. Hierbei sind die Griinde, auf die sich die beabsichtigte Abmahnung oder Kiindigung
stitzen soll, vollstandig anzugeben.

(3) Eine ohne Beteiligung des Personalrates ausgesprochene Kiindigung oder ein ohne Beteili-
gung des Personalrates geschlossener Aufhebungs- oder Beendigungsvertrag ist unwirksam.
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(4) Der Personalrat kann vor einer Stellungnahme die betroffene Arbeitnehmerin oder den be-
troffenen Arbeitnehmer anhoéren. Erhebt der Personalrat Einwendungen gegen die beabsichtigte
MaBnahme oder Vereinbarung, hat er der betroffenen Arbeitnehmerin oder dem betroffenen Ar-
beitnehmer eine Abschrift seiner Stellungnahme zuzuleiten.

(5) Stimmt der Personalrat einer beabsichtigten ordentlichen Kiindigung nicht zu, gilt § 66 Absatz
2 und 3 sinngeman. Das weitere Verfahren regelt sich nach § 66 Absatz 5 und Absatz 7 Satz 1
und 2.

(6) Hat der Personalrat gegen eine beabsichtigte Kiindigung in der Probezeit oder gegen eine
auBerordentliche Kiindigung Einwendungen, gibt er diese binnen drei Arbeitstagen der Dienst-
stelle schriftlich zur Kenntnis. Absatz 4 gilt entsprechend.

(7) Will der Personalrat gegen einen Aufhebungs- oder Beendigungsvertrag Einwande erheben,
gibt er diese binnen einer Woche schriftlich der Dienststelle zur Kenntnis. Absatz 4 gilt entspre-
chend.

(8) Bei Initiativantragen des Personalrats gilt § 66 Absatz 4 und 6 entsprechend.

§75

FuBnoten zu § 75

§ 73, § 75 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348),
in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Der Personalrat ist anzuhoren bei

1. der Vorbereitung der Entwirfe von Stellenplanen, Bewertungsplanen und Stellenbesetzungs-
planen,

2. grundlegenden Anderungen von Arbeitsverfahren und Arbeitsabldufen,
3. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Anmietung von Dienstraumen,

4. der Anordnung von amts- und vertrauensarztlichen Untersuchungen zur Feststellung der Ar-
beits- oder Dienstfahigkeit,

5. der wesentlichen Anderung oder Verlagerung von Arbeitsplatzen.

(2) Die Anhdrung hat so rechtzeitig zu erfolgen, daB die AuBerung des Personalrats noch EinfluB
auf die Willensbildung der Dienststelle nehmen kann.

§76

An Prifungen, die eine Dienststelle von den Beschaftigten ihres Bereichs abnimmt, kann ein Mit-
glied des fiir diesen Bereich zustandigen Personalrats, das von diesem benannt ist, beratend
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teilnehmen; Teilnahme und Beratung beschranken sich auf den Ablauf der mindlichen Prifung.
Mitglieder des Personalrats dirfen bei Prifungen, die sie noch abzulegen haben, nicht nach Satz
1tatig werden.

§77

FuBnoten zu § 77

§ 77, § 79 zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348),
in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Der Personalrat hat bei der Bekampfung von Unfall- und Gesundheitsgefahren die fiir den Ar-
beitsschutz zustandigen Behdrden, die Trager der gesetzlichen Unfallversicherung und die Ubri-
gen in Betracht kommenden Stellen durch Anregung, Beratung und Auskunft zu unterstiitzen
und sich fur die Durchflhrung der Vorschriften Uber den Arbeitsschutz und die Unfallverhitung
in der Dienststelle einzusetzen.

(2) Die Dienststelle und die fiir den Arbeitsschutz zustandigen Stellen sind verpflichtet, den Per-
sonalrat oder die von ihm bestimmten Mitglieder des Personalrats bei allen im Zusammenhang
mit dem Arbeitsschutz oder der Unfallverhiitung stehenden Besichtigungen und Fragen und bei
Unfalluntersuchungen hinzuzuziehen. Die Dienststelle hat dem Personalrat unverziglich die den
Arbeitsschutz und die Unfallverhitung betreffenden Auflagen und Anordnungen der in Satz 1 ge-
nannten Stellen mitzuteilen.

(3) An den Besprechungen der Dienststelle mit den Sicherheitsbeauftragten nach § 22 Abs. 2
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch nehmen vom Personalrat beauftragte Personalratsmitglie-
der teil.

(4) Der Personalrat erhalt die Niederschriften iber Untersuchungen, Besichtigungen und Be-
sprechungen, zu denen er nach den Absatzen 1 und 2 hinzuzuziehen ist.

(5) Die Dienststelle hat dem Personalrat eine Durchschrift der nach § 193 Abs. 5 des Siebten Bu-
ches Sozialgesetzbuch vom Personalrat zu unterschreibenden oder der nach beamtenrechtli-
chen Vorschriften zu erstattenden Unfallanzeige auszuhandigen.

Vierter Abschnitt
Beteiligung der Stufenvertretung
und des Gesamtpersonalrats

§78

FuBnoten zu § 78
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§ 78 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in
Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) In Angelegenheiten, in denen die Dienststelle nicht zur Entscheidung befugt ist, ist an Stelle
des Personalrats die bei der zustandigen Ubergeordneten Dienststelle gebildete Stufenvertre-
tung zu beteiligen. In mitbestimmungs- und mitwirkungspflichtigen Angelegenheiten, in denen
die Landesregierung auf Vorschlag einer obersten Landesbehdrde entscheidet oder eine oberste
Landesbehdrde eine Entscheidung mit Wirkung Uber ihren Geschéaftsbereich hinaus trifft, ist die
Stufenvertretung am Vorschlag oder der Entscheidung der obersten Landesbehdrde zu beteili-
gen. Betrifft der Vorschlag oder die Entscheidung nur Beschaftigte oberster Landesbehérden,
tritt an die Stelle der Stufenvertretung der bei der obersten Landesbehoérde gebildete Personal-
rat.

(2) Vor einem BeschluB in Angelegenheiten, die einzelne Beschaftigte oder Dienststellen betref-
fen, gibt die Stufenvertretung den Personalriten Gelegenheit zur AuBerung. In diesem Fall ver-
doppeln sich die Fristen der §§ 66 und 69.

(3) Werden im Geschaftsbereich mehrstufiger Verwaltungen MaBnahmen von einer Dienststelle
beabsichtigt, bei der keine fir eine Beteiligung an diesen MaBnahmen zustandige Personalver-
tretung besteht, ist an ihrer Stelle die Stufenvertretung bei der nachsthéheren Dienststelle zu be-
teiligen. Sofern in den Fallen des Absatzes 1 Satz 1 und 2 eine Stufenvertretung nicht besteht,
tritt an deren Stelle der dortige Personalrat. Sofern in den Fallen des § 66 Absatz 5 oder des § 69
Absatz 3 eine Stufenvertretung zu beteiligen ist und diese nicht besteht, ist an ihrer Stelle die
Personalvertretung bei der nachstniedrigeren Dienststelle zu beteiligen.

(4) Absatz 1 Satz 1 und die Absatze 2 und 3 gelten entsprechend flr die Verteilung der Zustan-
digkeit zwischen Personalrat und Gesamtpersonalrat.

(5) Fir die Beteiligung der Stufenvertretungen und des Gesamtpersonalrats gelten die §§ 62 bis
66 und 68 bis 77 entsprechend.

(6) Die Hauptpersonalrate bei den obersten Landesbehdrden kdnnen eine Arbeitsgemeinschaft
bilden.

Neuntes Kapitel
Gerichtliche Entscheidung

§79

FuBnoten zu § 79

§ 77, § 79 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348),
in Kraft getreten am 16. Juli 2011.
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(1) Die Verwaltungsgerichte, im dritten Rechtszug das Bundesverwaltungsgericht, entscheiden in
den Fallen der §§ 7, 22, 25 und 43 Abs. 2 sowie Uber

1. Wahlberechtigung und Wahlbarkeit,

2. Wahl, Zusammensetzung und Amtszeit der Personalvertretungen und der in den §§ 54 und 60
genannten Vertretungen,

3. Zustandigkeit und Geschaftsfihrung der Personalvertretungen und der in den §§ 54 und 60
genannten Vertretungen,

4. Rechtsstellung der Mitglieder von Personalvertretungen und der in den §§ 54 und 60 genann-
ten Vertretungen,

5. Bestehen oder Nichtbestehen von Dienstvereinbarungen,
6. Streitigkeiten aus § 67.

(2) Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes Uber das BeschluBverfahren gelten entspre-
chend, der § 89 Abs. 1 Arbeitsgerichtsgesetz mit der MaBgabe, dass die Dienststellen auf die
Prozessvertretung durch eine Rechtsanwaltin oder einen Rechtsanwalt verzichten kénnen.

(3) Das Beschlussverfahren kann auf die Unterlassung oder Durchfiihrung einer Handlung oder
MaBnahme gerichtet sein. § 23 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz gilt entsprechend. Fur
einstweilige Verfugungen gilt § 85 Absatz 2 Arbeitsgerichtsgesetz. Die Zwangsvollstreckung fin-
det nach § 85 Absatz 1 Arbeitsgerichtsgesetz statt.

§ 80

FuBnoten zu § 80

Inhaltsubersicht, § 5 und § 80 zuletzt geadndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezem-
ber 2015 (GV. NRW. S. 812), in Kraft getreten am 1. Juli 2016.

(1) Fir die nach diesem Gesetz zu treffenden Entscheidungen sind bei den Verwaltungsgerichten
des ersten und zweiten Rechtszuges Fachkammern (Fachsenate) zu bilden. Die Zustandigkeit ei-
ner Fachkammer kann auf die Bezirke anderer Gerichte oder Teile von ihnen erstreckt werden.

(2) Die Fachkammer (der Fachsenat) besteht aus einer oder einem Vorsitzenden, weiteren Rich-
terinnen und Richtern und ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern. Die ehrenamtlichen Richte-
rinnen und Richter missen Beschaftigte des Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes
oder einer sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Korperschaft, Anstalt oder Stif-
tung des 6ffentlichen Rechts sein. Sie werden durch die Landesregierung oder eine von ihr be-
stimmte Stelle je zur Halfte auf Vorschlag
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1. der unter den genannten Beschaftigten vertretenen gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen
und

2. der obersten Landesbehorden

berufen. Fir die Berufung und Stellung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter und ihre
Heranziehung zu den Sitzungen gelten die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes lber ehren-
amtliche Richterinnen und Richter entsprechend.

(3) Die Fachkammer (der Fachsenat) wird tatig in der Besetzung mit einer oder einem Vorsitzen-
den, zwei weiteren Richterinnen oder Richtern und zwei ehrenamtlichen Richterinnen oder Rich-
tern, von denen je eine oder einer nach Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 und 2 berufen worden ist. Die
Fachkammer (der Fachsenat) kann im Einverstandnis der Beteiligten durch eine Richterin oder
einen Richter entscheiden.

Zehntes Kapitel
Sondervorschriften flr besondere Verwaltungszweige
und die Behandlung von VerschluBsachen

Erster Abschnitt
Polizei

§ 81

FuBnoten zu § 81

§ 26, § 72 und § 81 zuletzt geandert durch Gesetz vom 26. Februar 2019 (GV. NRW. S. 134),
in Kraft getreten am 13. Marz 2019.

Fir die Beschaftigten der Polizei bei den in § 82 bezeichneten Polizeidienststellen gelten die
Vorschriften der Kapitel 1 bis 9 und 11 insoweit, als in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt
ist.

§ 82
Dienststellen

FuBnoten zu § 82 Dienststellen

§ 82 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in
Kraft getreten am 16. Juli 2011.
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Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die Kreispolizeibehérden, das Landeskriminalamt,
das Landesamt fur Zentrale Polizeiliche Dienste, das Landesamt fur Ausbildung, Fortbildung und
Personalangelegenheiten der Polizei und die Deutsche Hochschule der Polizei.

§ 83
Wahlberechtigung

FuBnoten zu § 83 Wahlberechtigung

§ 83 neu gefasst durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in
Kraft getreten am 17. Oktober 2007; geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011
(GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Abgeordnete Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte sind nur bei ihrer Stamm-
dienststelle wahlberechtigt und wahlbar; § 10 Abs. 2 und § 26 Abs. 2 finden keine Anwendung.

(2) Auf die Kommissaranwarterinnen und Kommissaranwarter findet § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bei
Einstellungen und § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 keine Anwendung.

§ 84
Hauptpersonalrat

FuBnoten zu § 84 Hauptpersonalrat

~
§ 84 zuletzt geandert durch Gesetz v. 27.9.1994 (GV. NW. S. 846); in Kraft getreten am 22.
Oktober 1994.
§ 84 neu gefasst durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.3.2007 (GV. NRW. S. 140), in Kraft
getreten am 1. Juli 2007.

4

Beim Innenministerium wird ein Hauptpersonalrat gebildet, dessen Mitglieder von den Beschaf-
tigten der in § 82 bezeichneten Dienststellen gewahlt werden.

Zweiter Abschnitt
Lehrkrafte

§ 85

FuBnoten zu § 85

§ 87 (alt) umbenannt in § 85 (neu) sowie geandert durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Ok-
tober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; zuletzt geandert
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durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16.
Juli 2011.

(1) Fur Lehrkrafte gelten die Vorschriften der Kapitel 1 bis 6, 8, 9 und 11 insoweit, als in diesem
Abschnitt oder in § 69 Schulgesetz NRW nichts anderes bestimmt ist. Fur die nhach dem Schulge-
setz NRW gebildeten Lehrerrate gelten in den Fallen des § 69 Absatz 3 Schulgesetz NRW die §§
7 Absatz 1, 33, 37, 62 bis 77 und 85 Absatz 4 entsprechend.

(2) Abweichend von § 8 Abs. 1 handelt flir das Ministerium, das flir das Schulwesen zustandig
ist, noch eine andere den Hauptpersonalraten benannte Person mit Entscheidungsbefugnis.

(3) Die Vorschriften Uiber die Gruppen gelten nicht. Als Lehrkrafte im Sinne dieses Abschnitts
gelten auch die in der Ausbildung zu einem Lehrerberuf stehenden Beschaftigten sowie padago-
gische und sozialpddagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geman § 58 Schulgesetz NRW.
Lehrkrafte im Dienst der Landwirtschaftskammer gelten nicht als Lehrkrafte im Sinne dieses Ab-
schnitts.

(4) Abweichend von § 63 treten die Dienststelle (§ 92 Satz 1 Nr. 2) und der Personalrat einmal im
Schulhalbjahr zu einer gemeinschaftlichen Besprechung zusammen.

(5) In Dienststellen mit in der Regel 100 bis 199 Beschaftigten ist ein Personalratsmitglied von
seiner dienstlichen Tatigkeit mit 12 Unterrichtsstunden in der Woche freizustellen. Auf Antrag
kann die Dienststelle in den Fallen des § 42 Absatz 2 aus Griinden der Verwaltungsvereinfa-
chung wegen der Teilnahme an Personalratssitzungen und der Erledigung der damit in unmittel-
barem Zusammenhang stehenden Aufgaben eine dem durchschnittlichen Zeitaufwand entspre-
chende ErmaBigung der regelmaBigen wochentlichen Arbeitszeit bewilligen.

(6) Absatz 4 gilt fir das Ministerium, das fir das Schulwesen zustandig ist und die bei diesem
gebildeten Lehrer-Hauptpersonalrate entsprechend.

§ 86

FuBnoten zu § 86

~
§ 88 (alt) und § 91 (alt) umbenannt in § 86 (neu) und § 88 (neu) durch Artikel | des Gesetzes
vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten

am 16. Juli 2011.

_4

Im Bereich der Schulen und der Studienseminare werden fir Lehrkrafte besondere gemeinsame
Personalvertretungen gebildet.
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§ 87

FuBnoten zu § 87

§ 90 (alt) umbenannt in § 87 (neu) und zuletzt geandert durch Artikel | des Gesetzes vom 9.
Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; zuletzt geandert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16.
Juli 2011.

(1) Fir die im Landesdienst beschaftigten Lehrkrafte an Schulen und an Studienseminaren wer-
den Personalvertretungen - getrennt nach Schulformen und besonderen Einrichtungen des
Schulwesens - gebildet.

(2) Fir nicht im Landesdienst beschaftigte Lehrkrafte kann die oberste Dienstbehoérde bestim-
men, daB getrennte Personalvertretungen entsprechend Absatz 1 gebildet werden. Werden ge-
trennte Personalvertretungen nicht gebildet, bilden die Lehrkrafte der verschiedenen Schulfor-
men je eine Lehrergruppe. Fir diese Lehrergruppen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes
Uber die Gruppenwahl und die Rechte der Gruppen entsprechend, jedoch findet in den Fallen
des § 34 Abs. 2 eine gemeinsame Beratung nicht statt.

§ 88

FuBnoten zu § 88

~
§ 88 (alt) und § 91 (alt) umbenannt in § 86 (neu) und § 88 (neu) durch Artikel | des Gesetzes
vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten

am 16. Juli 2011.

(1) Fur die im Landesdienst beschaftigten Lehrkrafte sind die Schulen und die Studienseminare
nicht Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes.

(2) Dienststellen im Sinnes dieses Gesetzes fiir nicht im Landesdienst beschaftigte Lehrkrafte
sind die Verwaltungen der Gemeinden, Gemeindeverbande und sonstigen der Aufsicht des Lan-
des unterstehenden Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts, bei de-
nen die Lehrkrafte beschaftigt sind.

(3) § 1 Abs. 3 findet keine Anwendung.

§ 89

FuBnoten zu § 89
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§ 92 (alt) umbenannt in § 89 (neu) sowie neu gefasst; § 94 (alt) u. § 95 (alt) umbenannt in §
91 (neu) und § 92 (neu) sowie zuletzt geandert durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober
2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; zuletzt gedndert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Bei den aufgrund von § 92 Satz 1 Nr. 2 bestimmten Dienststellen und bei den in § 88 Abs. 2
genannten Dienststellen werden Personalrate gebildet. Fur die im Landesdienst beschaftigten
Lehrkrafte werden auBerdem - getrennt nach Schulformen und besonderen Einrichtungen des
Schulwesens -

1. bei den Mittelbehorden Lehrer-Bezirkspersonalrate und
2. bei dem fiur das Schulwesen zustandigen Ministerium Lehrer- Hauptpersonalrate
gebildet.

(2) Die Bezirkspersonalrate fir Lehrkrafte an Hauptschulen und an Férderschulen nehmen bei
beteiligungspflichtigen fachaufsichtlichen MaBnahmen der Schulamter die Aufgaben nach die-
sem Gesetz wahr. In diesen Fallen ist der jeweilige Lehrer-Hauptpersonalrat zustandige Stufen-
vertretung.

§ 90

FuBnoten zu § 90

§ 93 (alt) umbenannt in § 90 (neu) sowie neu gefasst durch Artikel | des Gesetzes vom 9.
Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; zuletzt gedandert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16.

Juli 2011.

(1) Schulleiterinnen und Schulleiter sind wahlberechtigt und wahlbar. Sie gelten als Lehrkrafte
der Schulform, der die Schule angehért, die sie leiten. Sofern sie Mitglied eines Personalrats
sind, durfen sie dann nicht beratend oder entscheidend tatig werden, wenn sie selbst oder die
Schule, die sie leiten, durch die Angelegenheit unmittelbar betroffen sind. Die Satze 1 und 3 gel-
ten entsprechend fir die Ansprechpartnerinnen fur Gleichstellungsfragen an Schulen.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemaB § 58 SchulG gelten als Lehrkrafte der Schulform, in
der sie Uberwiegend verwendet werden. Die in der Ausbildung zu einem Lehrerberuf stehenden
Beschaftigten gelten als Lehrkrafte der Schulform, der sie im Rahmen der schulpraktischen Aus-
bildung zugewiesen werden. Ausbilderinnen und Ausbilder an Studienseminaren gelten als Lehr-
krafte der Schulform, in der sie verwendet werden oder vor der Tatigkeit am Studienseminar ge-
man § 6 LABG verwendet worden sind.
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§ 91

FuBnoten zu § 91

4 N
§ 92 (alt) umbenannt in § 89 (neu) sowie neu gefasst; § 94 (alt) u. § 95 (alt) umbenannt in §

91 (neu) und § 92 (neu) sowie zuletzt geandert durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober
2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; zuletzt gedndert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

§ 91 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in

Kraft getreten am 16. Juli 2011.

. J

(1) Bei Lehrkraften gilt als Versetzung oder Abordnung im Sinne des § 72 Abs. 1 Nrn. 5 und 6 die
Versetzung oder Abordnung an eine Schule oder ein Studienseminar.

(2) Bei Versetzungen von Lehrkraften an eine Schule oder ein Studienseminar gibt der bei der
abgebenden Dienststelle gebildete Personalrat dem bei der aufnehmenden Dienststelle gebilde-
ten Personalrat Gelegenheit zur AuBerung. Die Frist zur AuBerung gemaB § 66 Abs. 2 Satz 3 be-
tragt vier Wochen.

(3) Abordnungen von Lehrkraften nach § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 unterliegen nur dann der Mitbe-
stimmung, wenn sie langer als bis zum Ende des laufenden Schulhalbjahres andauern.

(4) Bei Stellenausschreibungen gemaB § 73 Nr. 2 wirkt der Personalrat nur mit, wenn die Aus-
schreibung nicht der Vorbereitung einer MaBnahme geman § 72 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 3
dient.

§ 92

FuBnoten zu § 92

4 N
§ 92 (alt) umbenannt in § 89 (neu) sowie neu gefasst; § 94 (alt) u. § 95 (alt) umbenannt in §
91 (neu) und § 92 (neu) sowie zuletzt geandert durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober
2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; zuletzt gedndert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.
Uberschrift des Dritten Abschnitts im Zehnten Kapitel gedndert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 410), in Kraft getreten am 19. April 2017.

§ 97 (alt) umbenannt in § 94 (neu) durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV.
NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; § 94 neu gefasst durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011; § 94 aufge-
hoben durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812), in Kraft ge-
treten am 1. Juli 2016.

§ 96 (alt) umbenannt in § 93 (neu), § 99 (alt) umbenannt in § 96 (neu), § 103 (alt) umbe-
nannt in § 100 (neu), § 104 (alt) umbenannt in § 101 (neu), § 106 (alt) umbenannt in § 103
(neu), § 120 (alt) umbenannt in § 107 (neu), § 125 (alt) umbenannt in § 110 (neu) durch Artikel
| des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober
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2007; § 93 aufgehoben durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S.
812), in Kraft getreten am 1. Juli 2016.

Das fur das Schulwesen zustandige Ministerium bestimmt durch Rechtsverordnung

1. die Schulformen und besonderen Einrichtungen des Schulwesens, flir die getrennte Personal-
vertretungen nach § 87 Abs. 1und § 89 Abs. 1 Satz 2 zu bilden sind,

2. die Stellen, die fir die im Landesdienst beschaftigten Lehrkrafte Dienststellen nach § 88 Abs. 1
sind.

Es hat dabei die Schulstruktur und die Organisation der Schulverwaltung zu bericksichtigen.
Schulformubergreifende Versuchsschulen kdnnen als besondere Schulform behandelt werden,
wenn sie voraussichtlich langer als die Wahlperiode der Personalvertretungen bestehen werden.

Dritter Abschnitt
Justizvollzug

§93

FuBnoten zu § 93

§§ 94a und 94b eingefligt durch Artikel 4 des Justizvollzugsmodernisierungsgesetzes (dort
noch 97a und 97b genannt) vom 19.06.2007 (GV. NRW. S. 245, ber. 2008 S. 186), in Kraft
getreten am 1. Januar 2008; umbenannt in §§ 93 und 94 durch Artikel 3 des Gesetzes vom
8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812), in Kraft getreten am 1. Juli 2016.

Fir die Beschaftigten im Justizvollzug gelten die Vorschriften der Kapitel 1 bis 9 und 11 insoweit,
als in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist.

§ 94

FuBnoten zu § 94

§§ 94a und 94b eingefligt durch Artikel 4 des Justizvollzugsmodernisierungsgesetzes (dort
noch 97a und 97b genannt) vom 19.06.2007 (GV. NRW. S. 245, ber. 2008 S. 186), in Kraft
getreten am 1. Januar 2008; umbenannt in §§ 93 und 94 durch Artikel 3 des Gesetzes vom
8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812), in Kraft getreten am 1. Juli 2016.

(1) Fur die Beschaftigten im Justizvollzug wird beim Justizministerium ein besonderer Hauptper-
sonalrat gebildet.
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(2) Die Mitglieder des Hauptpersonalrates werden von den zum Justizvollzug gehérenden Be-
schaftigten gewahlt. Nur zu dieser Stufenvertretung sind sie wahlberechtigt.

Vierter Abschnitt
Referendarinnen und Referendare
im juristischen Vorbereitungsdienst

§ 95

FuBnoten zu § 95

§ 98 (alt) umbenannt in § 95 (neu) durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV.
NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; § 95 geandert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

Fur Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst gelten die Vorschrif-
ten der Kapitel 1 bis 6, 8, 9 und 11 insoweit, als in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist.

§ 96

FuBnoten zu § 96

4 )
§ 96 (alt) umbenannt in § 93 (neu), § 99 (alt) umbenannt in § 96 (neu), § 103 (alt) umbe-

nanntin § 100 (neu), § 104 (alt) umbenannt in § 101 (neu), § 106 (alt) umbenannt in § 103
(neu), § 120 (alt) umbenannt in § 107 (neu), § 125 (alt) umbenannt in § 110 (neu) durch Artikel
| des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober
2007; § 93 aufgehoben durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S.
812), in Kraft getreten am 1. Juli 2016.

NG J

(1) Fir Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst werden besondere
Personalvertretungen gebildet, und zwar bei den

1. zu Stammdienststellen bestimmten Landgerichten Personalrate und
2. Oberlandesgerichten Bezirkspersonalrate.

(2) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind flir Referendarinnen und Referendare im juristi-
schen Vorbereitungsdienst die zu Stammdienststellen bestimmten Landgerichte.

§ 97

FuBnoten zu § 97

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 64/74


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2007-s394
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2011-s348
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2007-s394
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2015-s812

§ 100 (alt) umbenannt in § 97 (neu) durch Art. | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV.
NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; § 97 geandert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst sind nur zum Personal-
rat der Referendarinnen und Referendare bei dem Landgericht wahlberechtigt, das zu ihrer
Stammdienststelle bestimmt ist.

(2) Nicht wahlberechtigt sind Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungs-
dienst, die am Wahltage

a) unter Wegfall der Unterhaltsbeihilfe beurlaubt oder
b) einer Ausbildungsstelle auBerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen zugewiesen sind.

(3) Wahlbar sind nur wahlberechtigte Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorberei-
tungsdienst, die am Wahltage

1. sich seit mindestens drei Monaten im Vorbereitungsdienst befinden und
2. noch mindestens vier Monate der vorgeschriebenen Ausbildung zu durchlaufen haben.

§ 98

FuBnoten zu § 98

§ 101 (alt) umbenannt in § 98 (neu) durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV.
NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; § 98 geandert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

Wahlvorschlage missen abweichend von § 16 Abs. 5 und 6 nur von mindestens funf vom Hun-
dert der wahlberechtigten Referendarinnen und Referendare, jedoch von mindestens drei wahl-
berechtigten Referendarinnen und Referendaren unterzeichnet werden.

§ 99

FuBnoten zu § 99

§ 102 (alt) umbenannt in § 99 (neu) sowie geandert; § 123 (alt) umbenannt in § 108 (neu) so-
wie neu gefasst; § 124 (alt) umbenannt in § 109 (neu) sowie geandert durch Artikel | des Ge-
setzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007.
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Die Wahlperiode betragt zwdolf Monate.

§ 100

FuBnoten zu § 100

4 N
§ 96 (alt) umbenannt in § 93 (neu), § 99 (alt) umbenannt in § 96 (neu), § 103 (alt) umbe-
nanntin § 100 (neu), § 104 (alt) umbenannt in § 101 (neu), § 106 (alt) umbenannt in § 103
(neu), § 120 (alt) umbenannt in § 107 (neu), § 125 (alt) umbenannt in § 110 (neu) durch Artikel
| des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober
2007; § 93 aufgehoben durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S.
812), in Kraft getreten am 1. Juli 2016.
§_49, § 51, § 59, § 100 und § 101 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli
201 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

N 4

(1) Der Bezirkspersonalrat beim Oberlandesgericht besteht aus Referendarinnen und Referenda-
ren, die von den Personalraten der Referendarinnen und Referendare bei den Landgerichten des
Oberlandesgerichtsbezirks gewahlt werden.

(2) In den Bezirkspersonalrat wird fur jeweils bis zu 150 Referendarinnen und Referendare, fur
die das Landgericht zur Stammdienststelle bestimmt ist, eine Referendarin oder ein Referendar
gewahlt. Wahibar sind Referendarinnen und Referendare, die dem Personalrat beim Landgericht
als Mitglied oder als Ersatzmitglied angehoren.

(3) Die §§ 17,18, 50 Abs. 3 Satz 5 und 6 gelten entsprechend. Im Ubrigen ist § 50 auf den Be-
zirkspersonalrat der Referendarinnen und Referendare beim Oberlandesgericht nicht anzuwen-
den. Scheidet ein Mitglied aus dem Bezirkspersonalrat aus, so wahlt der Personalrat beim Land-
gericht, von dem das ausscheidende Mitglied entsandt worden ist, ein neues Mitglied.

§ 101

FuBnoten zu § 101

4 N\
§ 96 (alt) umbenannt in § 93 (neu), § 99 (alt) umbenannt in § 96 (neu), § 103 (alt) umbe-
nannt in § 100 (neu), § 104 (alt) umbenannt in § 101 (neu), § 106 (alt) umbenannt in § 103
(neu), § 120 (alt) umbenannt in § 107 (neu), § 125 (alt) umbenannt in § 110 (neu) durch Artikel
| des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober
2007; § 93 aufgehoben durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S.
812), in Kraft getreten am 1. Juli 2016.
§_49, § 51, § 59, § 100 und § 101 zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli
2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

. J
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(1) Auf die Mitglieder der Personalvertretungen der Referendarinnen und Referendare finden §
40 Abs. 2 und § 42 Abs. 3 bis 5 keine Anwendung.

(2) Mitglieder der Personalvertretungen der Referendarinnen und Referendare dirfen gegen ih-
ren Willen einer Ausbildungsstelle auBerhalb des Bezirks ihrer Stammdienststelle nur zugewie-
sen werden, wenn dies auch unter Berlicksichtigung der Mitgliedschaft in der Personalvertre-
tung aus dienstlichen oder ausbildungsmaBigen Grunden unvermeidbar ist. Im Ubrigen soll bei
der Zuweisung zu einer Ausbildungsstelle Riicksicht auf die Mitgliedschaft in der Personalvertre-
tung genommen werden. § 43 findet keine Anwendung.

§ 102

FuBnoten zu § 102

§ 105 (alt) umbenannt in § 102 (neu) durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV.
NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; § 102 geandert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

(1) Bei Grundsatzen Uber die Durchflihrung des juristischen Vorbereitungsdienstes (§ 72 Absatz
4 Nummer 13) sowie bei den anderen in den §§ 62 bis 65 und 72 bis 74 bezeichneten Angele-
genheiten, soweit diese ausschlieBlich Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbe-
reitungsdienst betreffen, sind an Stelle der nach den allgemeinen Vorschriften gebildeten Perso-
nalvertretungen die Personalvertretungen der Referendarinnen und Referendare zustandig. § 72
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1ist fur die Aufnahme in den juristischen Vorbereitungsdienst nicht anzuwen-
den.

(2) In Angelegenheiten, die nicht ausschlieBlich Referendarinnen und Referendare im juristischen
Vorbereitungsdienst betreffen, haben die Personalvertretungen der Referendarinnen und Refe-
rendare die Befugnisse einer Jugend- und Auszubildendenvertretung.

(3) In den zur Zustandigkeit der Bezirksregierung gehérenden Angelegenheiten ist nach MaBga-
be von Absatz 1und 2 der Bezirkspersonalrat der Referendarinnen und Referendare bei dem
Oberlandesgericht zu beteiligen, in dessen Bezirk die Bezirksregierung ihren Sitz hat. In diesen
Angelegenheiten nimmt im Rahmen von § 30 Absatz 4 auch eine Vertreterin oder ein Vertreter
der Bezirksregierung an der Sitzung teil.

(4) Im AnschluB an das Verfahren nach § 66 Abs. 1 bis 5 konnen die Prasidentin oder der Prasi-
dent des Oberlandesgerichts oder der Bezirkspersonalrat der Referendarinnen und Referendare
beim Oberlandesgericht eine Angelegenheit dem Justizministerium vorlegen, welches nach Ver-
handlung mit dem Bezirkspersonalrat endgliltig entscheidet.

§ 103

FuBnoten zu § 103
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4 N
§ 96 (alt) umbenannt in § 93 (neu), § 99 (alt) umbenannt in § 96 (neu), § 103 (alt) umbe-
nannt in § 100 (neu), § 104 (alt) umbenannt in § 101 (neu), § 106 (alt) umbenannt in § 103
(neu), § 120 (alt) umbenannt in § 107 (neu), § 125 (alt) umbenannt in § 110 (neu) durch Artikel
| des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober
2007; § 93 aufgehoben durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S.
812), in Kraft getreten am 1. Juli 2016.
§_52 und § 103 zuletzt gedndert (beide neu gefasst) durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Ju-
li 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

\ _/

Die Prasidentin oder der Prasident des Oberlandesgerichts oder des Landgerichts kann sich Uber
§ 8 Absatz 1 hinaus auch durch ihre oder seine Ausbildungsleiterin oder ihren oder seinen Aus-
bildungsleiter vertreten lassen.

Flnfter Abschnitt
Hochschulen

§ 104
FuBnoten zu § 104
~
§ 10 (alt) umbenannt in § 104 (neu) sowie zuletzt geandert durch Artikel | des Gesetzes
vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; § 104 zu-
letzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Januar 2012 (GV. NRW. S. 90), in Kraft
getreten am 10. Februar 2012.
%

Flr Dozentinnen und Dozenten nach § 20 FHGOD, wissenschaftliche und klinstlerische Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, Lehrkrafte flir besondere Aufgaben, Lehrbeauftragte, wissenschaftliche
und kinstlerische Hilfskrafte sowie nach § 78 Hochschulgesetz nicht Gbernommene Beamtinnen
und Beamte und entsprechende Angestellte an den Hochschulen, soweit sie nicht nach § 5 Abs.
4 Buchstabe a von der Geltung dieses Gesetzes ausgenommen sind, gelten die Vorschriften der
Kapitel 1 bis 9 und 11 insoweit, als in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist. Die Vorschrif-
ten Uber die Gruppen gelten nicht.

§ 105
FuBnoten zu § 105

§ 111 (alt) umbenannt in § 105 (neu) und dabei geandert durch Artikel | des Gesetzes vom 9.
Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; zuletzt geandert
durch Gesetz vom 26. Februar 2019 (GV. NRW. S. 134), in Kraft getreten am 13. Marz 2019.
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(1) Fir die Beschaftigten nach § 104 werden besondere Personalvertretungen gebildet, und zwar
jeweils ein Personalrat bei den Hochschulen und bei den Universitatskliniken. Die Beschaftigten
nach § 104 sind nur fir die Wahl zu diesen Personalvertretungen wahlberechtigt. § 8 Abs. 3 gilt
nicht; fiir die Hochschule handelt die Prasidentin oder der Prasident oder die Rektorin oder der
Rektor, fiir die Universitatsklinik die Arztliche Direktorin oder der Arztliche Direktor.

(2) Werden Medizinische Einrichtungen in der Rechtsform einer Anstalt des 6ffentlichen Rechts
gefiihrt, so handelt fiir diese die Arztliche Direktorin oder der Arztliche Direktor. Beschaftigte
nach § 104, die Aufgaben in der Anstalt nach Satz 1 wahrnehmen, gelten personalvertretungs-
rechtlich auch als Beschaftigte dieser Anstalt; die Beschaftigteneigenschaft bei der Universitat
bleibt unberihrt. Sie sind fiir die Wahl zu den nach Absatz 1 Satz 1 gebildeten Personalvertretun-
gen wahlberechtigt.

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 sind die in § 104 bezeichneten Personen an den Kunsthoch-
schulen auch fur die Wahl zum Hauptpersonalrat wahlberechtigt. Sie bilden eine weitere Gruppe
im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1, soweit der Hauptpersonalrat aus mindestens drei Mitgliedern be-
steht. § 8 Abs. 3 gilt nicht; flir die Hochschule handelt die Prasidentin oder der Prasident oder die
Rektorin oder der Rektor.

§ 105a

FuBnoten zu § 105a

§ 105a eingefligt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft
getreten am 16. Juli 2011; geandert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. September 2014
(GV. NRW. S. 547), in Kraft getreten am 1. Oktober 2014.

(1) Auf Landesebene jeweils zu einer Arbeitsgemeinschaft (Landespersonalratekonferenz) zu-
sammenschlieBen und sich eine Satzung geben, kénnen

1. die Personalrate der Hochschulen gemaB § 105,

2. die Personalrate der Hochschulen, die die sonstigen Hochschulbeschaftigten vertreten, und
die Personalrate der Universitatskliniken sowie

3. die Personalrate der Studierendenwerke. Die Satzungen sind zu verdffentlichen.

(2) Zu den Aufgaben der Landespersonalratekonferenzen gehoéren die Koordination der Belange
von Hochschulpersonalraten, von Personalraten der Universitatskliniken sowie von Personalra-
ten der Studierendenwerke auf Landesebene und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
fir die Hochschulen zustandigen Ministerium.

(3) Wenn eine Stufenvertretung fir die Beschaftigten in Hochschulen, Universitatskliniken und
Studierendenwerken nicht besteht, werden die Kosten flr den Geschaftsbedarf der Landesper-
sonalratekonferenzen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 entsprechend § 40 von dem fir die
Hochschulen zustandigen Ministerium und der Landespersonalratekonferenzen nach Absatz 1
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Satz 1T Nummer 3 entsprechend § 40 von den Studierendenwerken Ubernommen, ebenso wie die
Kosten einer Freistellung pro Landespersonalratekonferenz.

(4) Reisen zu den Sitzungen der Landespersonalratekonferenzen gelten als Dienstreisen der
Personalratsmitglieder in Anwendung des Landesreisekostengesetzes.

(5) Der Personalrat des Universitatsklinikums einerseits und die Mitglieder der Betriebsrate der
mit dem Universitatsklinikum verbundenen Unternehmen, an denen das Universitatsklinikum eine
Beteiligung von lber 50 Prozent halt, andererseits konnen sich zu einer Arbeitsgemeinschaft
(Konferenz der Personalvertretungen im Universitatsklinikum) zusammenschlieBen. Die Kosten
fur den Geschéaftsbedarf der Konferenz nach Satz 1 werden entsprechend § 40 von dem jeweili-
gen Universitatsklinikum Gbernommen, ebenso wie die Kosten einer Freistellung pro Konferenz.
Im Ubrigen gelten die Absétze 1und 4 entsprechend, fiir die Mitglieder der Betriebsrate in ent-
sprechender Anwendung des Landesreisekostengesetzes.

§105b
FuBnoten zu § 105 b

§ 65 a und § 105b eingefligt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S.
348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

In den Hochschulen und den Universitatskliniken soll auf Antrag eines oder des Personalrats ein

Wirtschaftsausschuss (§ 65 a) gebildet werden. Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sin-
ne des § 65 a Absatz 1 Satz 2 gehdrt auch die Personalplanung und die Hochschulentwicklungs-
planung.

Sechster Abschnitt
Behandlung von Verschlusssachen

§ 106
FuBnoten zu § 106

4 N
Achter Abschnitt (§§ 119 a, 119 b, 119 c, 119 d) eingefligt durch Gesetz v. 27.9.1994 (GV. NW.

S. 846); in Kraft getreten am 22. Oktober 1994; umbenannt in "Sechster Abschnitt" sowie
die Paragraphen im neuen § 106 zusammengefasst durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Ok-
tober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; § 106 geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011.

\ J

(1) Die Beteiligung eines Personalrats in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten nach diesem
Gesetz, die als Verschlusssache mindestens des Geheimhaltungsgrades ,VS-Vertraulich” einge-
stuft sind, setzt voraus, dass die mitwirkenden Personalratsmitglieder nach den dafiir geltenden
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Bestimmungen ermachtigt sind, Kenntnis von Verschlusssachen des in Betracht kommenden Ge-
heimhaltungsgrades zu erhalten.

(2) In Angelegenheiten nach Absatz 1 sind die §§ 30 Abs. 3, 4. Alternative, 31 Abs. 2 Satz 2, 32,
35 und 36 nicht anzuwenden. Diese Angelegenheiten werden in der Personalversammlung nicht
behandelt.

(3) Ein Personalrat, dessen Mitglieder samtlich im Sinne des Absatzes 1 erméachtigt sind, ist in
beteiligungspflichtigen Angelegenheiten mindestens des Geheimhaltungsgrades ,VS-Vertrau-
lich” insgesamt zu beteiligen. Er kann fur die Beteiligung einen Ausschuss bilden, der aus dem
Vorstand besteht; er hat diesen Ausschuss zu bilden, wenn die Ermachtigung aller Mitglieder
nicht zustande kommt.

(4) Fur das Verfahren in der Einigungsstelle und die Beteiligten nach § 67 gilt Absatz 1 sinnge-
maB. Kommt die Ermachtigung aller Mitglieder der Einigungsstelle nicht zustande, tritt an ihre
Stelle ein Gremium, das aus der oder dem Vorsitzenden der Einigungsstelle und je einer oder ei-
nem von der obersten Dienstbehdrde oder der Personalvertretung vorgeschlagenen Beisitzerin
oder Beisitzer besteht.

(5) Die oberste Dienstbehérde kann anordnen, dass in Angelegenheiten nach Absatz 1 den Betei-
ligten nach Absatz 3 und Absatz 4 Unterlagen nicht vorgelegt und Auskunfte nicht erteilt werden
durfen, soweit dies zur Vermeidung von Nachteilen fiir das Wohl der Bundesrepublik Deutsch-
land oder eines ihrer Lander oder aufgrund internationaler Verpflichtungen geboten ist. Im Ver-
fahren nach § 79 sind die Voraussetzungen fir die Anordnung glaubhaft zu machen.

Elftes Kapitel
Sonder- und Schlussvorschriften

§ 107
FuBnoten zu § 107

4 N
§ 96 (alt) umbenannt in § 93 (neu), § 99 (alt) umbenannt in § 96 (neu), § 103 (alt) umbe-

nannt in § 100 (neu), § 104 (alt) umbenannt in § 101 (neu), § 106 (alt) umbenannt in § 103
(neu), § 120 (alt) umbenannt in § 107 (neu), § 125 (alt) umbenannt in § 110 (neu) durch Artikel
| des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober
2007; § 93 aufgehoben durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S.
812), in Kraft getreten am 1. Juli 2016.

NG J

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Kirchen, Religionsgemeinschaften und ihre karitati-
ven und erzieherischen Einrichtungen ohne Rucksicht auf ihre Rechtsform; ihnen bleibt die selb-
standige Ordnung eines Personalvertretungsrechts Uberlassen.

§ 108
FuBnoten zu § 108
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§ 102 (alt) umbenannt in § 99 (neu) sowie geandert; § 123 (alt) umbenannt in § 108 (neu) so-
wie neu gefasst; § 124 (alt) umbenannt in § 109 (neu) sowie geandert durch Artikel | des Ge-
setzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007.

Vertretungen und Vertrauensleute nach diesem Gesetz wurden im Juni 1975 gewahlt. Ihre Wahl-
periode beginnt am 1. Juli 1975.

§ 109
FuBnoten zu § 109

§ 102 (alt) umbenannt in § 99 (neu) sowie geandert; § 123 (alt) umbenannt in § 108 (neu) so-
wie neu gefasst; § 124 (alt) umbenannt in § 109 (neu) sowie geandert durch Artikel | des Ge-
setzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007.

Zur Regelung der nach den §§ 10 bis 22, 50, 53, 55 bis 57, 60, 97, 98 und 105 erforderlichen
Wabhlen erldsst die Landesregierung durch Rechtsverordnung Vorschriften tber

a) die Vorbereitung der Wahl, insbesondere die Aufstellung der Wahlerlisten und die Berechnung
der Vertreterzahl,

b) die Frist fir die Einsichtnahme in die Wahlerlisten und die Erhebung von Einspriichen,
c) die Wahlvorschlagslisten und die Frist fir ihre Einreichung,

d) das Wahlausschreiben und die Fristen fur seine Bekanntmachung,

e) die Stimmabgabe,

f) die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen fir seine Bekanntmachung,

g) die Aufbewahrung der Wahlakten.

§ 110

FuBnoten zu § 110

§ 96 (alt) umbenannt in § 93 (neu), § 99 (alt) umbenannt in § 96 (neu), § 103 (alt) umbe-
nannt in § 100 (neu), § 104 (alt) umbenannt in § 101 (neu), § 106 (alt) umbenannt in § 103
(neu), § 120 (alt) umbenannt in § 107 (neu), § 125 (alt) umbenannt in § 110 (neu) durch Artikel
| des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober
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2007; § 93 aufgehoben durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S.
812), in Kraft getreten am 1. Juli 2016.

Die nach § 3 Abs. 4, § 16 Abs. 4 und 7, § 17 Abs. 2, §§ 19, 20, 22 Abs. 1, § 25 Abs. 1, § 32 Abs. 1,
§§ 35, 37 Abs. 2, § 46 Abs. 3 und § 49 den Gewerkschaften zustehenden Rechte haben auch die
in der Dienststelle vertretenen Berufsverbande, die einer gewerkschaftlichen Spitzenorganisati-
on angeschlossen sind.

§ 1M

FuBnoten zu § 1M1

§ 126 a (alt) umbenannt in § 111 (neu) sowie § 126 (alt) aufgehoben durch Artikel | des Ge-
setzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007.

§ 70 Abs. 4 Satz 2 findet keine Anwendung auf Dienstvereinbarungen, die vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes beschlossen worden sind.

§ 112

FuBnoten zu § 112

4 N\
§ 112 und § 113 eingefligt durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S.
394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; § 112 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 5. Juli 201 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011; § 113 zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812), in Kraft getreten
am 1. Juli 2016.

\ 4

Abweichend von § 10 Absatz 2 kbnnen Beschéaftigte, denen geman § 44 b Absatz 1 und Absatz 2
Zweites Buch Sozialgesetzbuch Aufgaben der gemeinsamen Einrichtungen zugewiesen sind
oder werden, bei den abgebenden Dienststellen wahlen oder gewahlit werden.

§ 113

FuBnoten zu § 113

§ 112 und § 113 eingefligt durch Artikel | des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S.
394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; § 112 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 348), in Kraft getreten am 16. Juli 2011; § 113 zuletzt geandert
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durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812), in Kraft getreten
am 1. Juli 2016.

(1) Die Regelungen Uber den Vorsitz gemaB § 29 und Uber die Freistellung gemai § 42 Absatz 4
finden erstmals bei Neuwahlen Anwendung.

(2) § 1 Abs. 3, 2. Halbsatz findet fur die Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund
keine Anwendung.

§ 14
FuBnoten zu § 114

§ 127 (alt) umbenannt in § 114 (neu) sowie neu gefasst durch Artikel | des Gesetzes vom 9.
Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394), in Kraft getreten am 17. Oktober 2007; § 114 zuletzt gean-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 410), in Kraft getreten am
19. April 2017.

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1975 in Kraft.

Die Landesregierung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Ministerprasident

FUr den Innenminister
Der Minister
fur Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 74/ 74


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2015-s812
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2007-s394
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2017-s410

	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG - 
	 § 1 
	 § 2 
	 § 3 
	 § 4 
	 § 5 
	 § 6 
	 § 7 
	 § 8 
	 § 9 
	 § 10 
	 § 11 
	 § 12 
	 § 13 
	 § 14 
	 § 15 
	 § 16 
	 § 17 
	 § 18 
	 § 19 
	 § 20 
	 § 21 
	 § 22 
	 § 23 
	 § 24 
	 § 25 
	 § 26 
	 § 27 
	 § 28 
	 § 29 
	 § 30 
	 § 31 
	 § 32 
	 § 33 
	 § 34 
	 § 35 
	 § 36 
	 § 37 
	 § 38 
	 § 39 
	 § 40 
	 § 41 
	 § 42 
	 § 43 
	 § 44 
	 § 45 
	 § 46 
	 § 47 
	 § 48 
	 § 49 
	 § 50 
	 § 51 
	 § 52 
	 § 53 
	 § 54 
	 § 55 
	 § 56 
	 § 57 
	 § 58 
	 § 59 
	 § 60 
	 § 61 
	 § 62 
	 § 63 
	 § 64 
	 § 65 
	 § 65 a 
	 § 66 
	 § 67 
	 § 68 
	 § 69 
	 § 70 
	 § 71 
	 § 72 
	 § 73 
	 § 74 
	 § 75 
	 § 76 
	 § 77 
	 § 78 
	 § 79 
	 § 80 
	 § 81 
	 § 82 Dienststellen 
	 § 83 Wahlberechtigung 
	 § 84 Hauptpersonalrat 
	 § 85 
	 § 86 
	 § 87 
	 § 88 
	 § 89 
	 § 90 
	 § 91 
	 § 92 
	 § 93 
	 § 94 
	 § 95 
	 § 96 
	 § 97 
	 § 98 
	 § 99 
	 § 100 
	 § 101 
	 § 102 
	 § 103 
	 § 104 
	 § 105 
	 § 105a 
	 § 105 b 
	 § 106 
	 § 107 
	 § 108 
	 § 109 
	 § 110 
	 § 111 
	 § 112 
	 § 113 
	 § 114 


